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1    Rechtsgrundlagen 
    

1.1  Baugesetzbuch 

 
 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 184) 

    

1.2  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023  I Nr. 176) 

    

1.3  Planzeichenverord-
nung 

 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802); die im nachfolgenden Text zitierten 
Nummern beziehen sich auf den Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Planungssicherstel-
lungsgesetz 

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.05.2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.03.2023 (BGBI. I Nr. 88) 

    

1.5  Bayerische Bauord-
nung 

 (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.07.2023 (GVBI. S. 371) 

    

1.6  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385) 

    

1.7  Bundesnaturschutz-
gesetz 

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) 

    

1.8  Bayerisches Natur-
schutzgesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23.12.2022 (GVBl. 
S. 723) 
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1.9  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.10.2022 (BGBl. I S. 1792) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) 
mit Zeichenerklärung 

    

2.1   
 
 

 Allgemeines Wohngebiet (zulässige Art der baulichen 
Nutzung) 

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem 
Wohnen. 

    

 allgemein zuläs-
sig 

ausnahmsweise 

zulässig 

nicht zulässig 

(2) 1. Wohngebäude    

(2) 2. die der Versorgung des Ge-
biets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht stö-
renden Handwerksbetriebe 

   

(2) 3. Anlagen für kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke 

   

(3) 1. Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes 

   

(3) 2. sonstige nicht störende Ge-
werbebetriebe 

   

(3) 3. Anlagen für Verwaltungen    

(3) 4. Gartenbaubetriebe    

(3) 5. Tankstellen    

Einzelne Ladesäulen oder Sammella-
destationen für Elektrofahrzeuge 
(sog. Elektrotankstellen) als sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe (§ 1 
Abs. 9 BauNVO) 

   

 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 1 Abs. 5 BauNVO; § 1 Abs. 6 

BauNVO; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.2  GRZ ....  Maximal zulässige Grundflächenzahl  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 
BauNVO; Nr. 2.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

WA 
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2.3  Überschreitung der 
maximal zulässigen 
Grundfläche  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur 
Überschreitung (50 %) um weitere 50 % überschritten 
werden, sofern es sich bei der zuletzt genannten 
Überschreitung ausschließlich um folgende Anlagen 
handelt:  

− nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht 
vollflächig versiegelte Zufahrten 

− Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäude-
teile sind im Sinne des § 14 BauNVO 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  GH .... m ü. NHN  Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Planzeichnung) 

    

2.5  WH .... m ü. NHN  Maximal zulässige Wandhöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäude-
höhe (GH ü. NHN und 
WH ü. NHN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen gelten für 
Gebäudeteile des Hauptgebäudes, die für die Abwehr 
gegen Wettereinflüsse erforderlich sind (z.B. Dach 
einschließlich Dachüberstände). Ausgenommen sind 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, 
Elektrizität) sowie untergeordnete anderweitige Bau-
teile (z.B. Schornsteine, Antennen etc.). 

Die GH ü. NHN wird an der höchsten Stelle der Dach-
konstruktion gemessen. 

Die WH ü. NHN wird am Schnittpunkt der Außenwand 
(außen) mit der Dachhaut (außen) gemessen. Sofern 
sich in diesem Bereich Brüstungen oder Geländer be-
finden ist an deren Oberkanten zu messen, sofern sie 
nicht überwiegend transparent ausgeführt sind (z.B. 
dünne Gitterstäbe, transparentes Glas). 

Bei deutlich untergeordneten Abschnitten von Au-
ßenwänden bleibt eine Überschreitung der WH ü. 
NHN unberücksichtigt, sofern diese Abschnitte zum 
Gebäude hin zurückspringen. Untergeordnet sind 
diese Abschnitte dann, wenn sie nicht mehr als 25% 
der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkan-
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ten der sich gegenüberliegenden Hauswände, ein-
nehmen. Überschreitungen der WH ü. NHN durch 
Bauteile wie Zwerchgiebel oder Widerkehre bleiben 
unberücksichtigt.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO) 

    

2.7  Bauweise  Es sind nur Einzelhäuser zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. 
PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

2.8    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für 
Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; 
Nr. 3.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.9    Hauptfirstrichtung für das Dach des Hauptgebäudes; 
zulässige Abweichung: max. 10°; die eingezeichne-
ten Firstrichtungen beziehen sich auf die überbau-
bare Grundstücksfläche und sind dort an jeder Stelle 
zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

2.10    Umgrenzung von Flächen für Garagen (gilt auch für 
offene Garagen, Carports); Garagen sind nur inner-
halb dieser Flächen (und innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.11  Nebenanlagen und 
sonstige bauliche An-
lagen in den privaten 
Grundstücken 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zuläs-
sigen Nebenanlagen und Stellplätze auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO; § 1 
Abs. 6 i. V. m. Abs. 9 BauNVO) 

 

    

 

GA 
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2.12    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.13    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Re-
gelprofil; äußere Umgrenzung aller Verkehrsflächen 
(Bemaßung beispielhaft aus der Planzeichnung) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.14  Installation von  
Photovoltaikanlagen 

 Auf den privaten Grundstücken sind auf mindestens 
30% Dachflächen von Hauptgebäuden Photovoltaik-
anlagen zu errichten. Die Vorschrift wird auch erfüllt, 
wenn die Gesamterrichtungsfläche im Sinne der Fest-
setzung durch Errichtung von Photovoltaikanlagen 
auf Nebengebäuden oder sonstigen baulichen Anla-
gen auf demselben Grundstück sowie an der Außen-
fassade des Hauptgebäudes nachgewiesen wird. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

    

2.15  Unterirdische Bau-
weise von Nieder-
spannungsleitungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in un-
terirdischer Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.16  Behandlung von  
Niederschlagswasser 
in den privaten 
Grundstücken, Mate-
rialbeschaffenheit ge-
genüber Nieder-
schlagswasser 

 In den privaten Grundstücken ist Niederschlagswas-
ser von versiegelten Flächen (Dach- und Hofflächen), 
soweit dies aufgrund der Bodenbeschaffenheit mög-
lich ist, auf dem Grundstück über die belebte Boden-
zone (z. B. Muldenversickerung, Flächenversicke-
rung) oder durch speziell herzustellende Versicke-
rungsanlagen (u. a. Sickerschächte, Rigolen) in den 
Untergrund zu versickern. Sickerschächte und Rigo-
len ohne Vorreinigung wie oben beschrieben sind un-
zulässig. 

Sofern eine Versickerung über die belebte Boden-
zone oder durch speziell herzustellende Versicke-
rungsanlagen (u. a. Sickerschächte, Rigolen) nicht 
möglich ist, muss dies über ein entsprechendes Fach-
gutachten nachgewiesen werden. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen (z. B. 

5,10 
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Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallrohre, Ge-
länder etc.) sind Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, 
Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z. B. Pul-
verbeschichtung) dauerhaft gegen Niederschlags-
wasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.17    Private Grünfläche als Pufferzone und Ortsrandein-
grünung ohne bauliche Anlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.18  Landschaftsgerechte 
und naturnahe Gär-
ten, Vermeidung von 
Schottergärten 

 Die privaten Grundstücke sind wie folgt anzulegen:  

Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen 
(Freiflächen) sind gärtnerisch als unversiegelte Vege-
tationsflächen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte 
Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weni-
ger als 90 % aufweisen (sogenannte Schottergärten), 
sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.19  Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung 
von Natur und Land-
schaft 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht ein-
gekofferte (staubdichte) LED-Lampen oder nach dem 
Stand der Technik vergleichbare insektenschonende 
Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 
4,50 m über der Geländeoberkante zulässig, welche 
ein bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht (Farb-
temperatur kleiner/gleich 2.700 Kelvin) mit geringem 
UV- und Blauanteil aufweisen. Um eine nächtliche Be-
leuchtung des Biotops zu vermeiden, dürfen auf der 
Westseite des Gebäudes keine Beleuchtungen ange-
bracht werden. Es sind nur Photovoltaikmodule zuläs-
sig, die einen Brechungsindex von ≤ 1,26 aufweisen. 
Der Einfriedung dienende bauliche Anlagen (z. B. 
Zäune, Schiebetor) müssen mit Ausnahme erforderli-
cher Punktfundamente zur Geländeoberkante hin ei-
nen Höhenabstand von mind. 0,15 m zum Durch-
schlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. Die Maß-
nahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Gel-
tungsbereich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Private Grünfläche 
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2.20  Bodenbeläge in den 
privaten Grundstü-
cken/Wasserdurch-
lässige Beläge 

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind aus-
schließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt 
verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, 
Rasengittersteine, Schotterrasen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.21    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, Lärmschutzfestsetzung mit folgen-
dem Inhalt:  

− Im 1. und 2. Obergeschoss sind die zur Lüftung er-
forderlichen Fensteröffnungen der Ruheräume 
(z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) auf die der Bun-
desstraße B 19 rückwärtige Gebäudeseite (Osten) 
zu orientieren. 

− Ausnahmen von der Orientierungspflicht können 
zugelassen werden, wenn eine Unterbringung von 
Fensteröffnungen entsprechend der Orientie-
rungspflicht un-ter der Voraussetzung von funkti-
onal befriedigenden Raumzuschnitten unmöglich 
ist und wenn die betreffenden Räume ersatzweise 
mit ausreichend dimensionier-ten, mechanisch un-
terstützten, schallgedämpften lüftungstechni-
schen Anlagen versehen werden, die einen zum 
Zwecke der Gesundheit und Feuchteschutz er-for-
derlichen Mindestluftwechsel sicherstellen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.22    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 
15 m Höhe, verbindlicher Standort, der innerhalb der 
privaten Grünfläche um bis zu 3,00 m verschiebbar 
ist; es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste 
zu "Pflanzungen in dem Baugebiet" zu verwenden. 
Der Baum ist bei Abgang durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

 

    

   LS 
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2.23    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb 
der privaten Grünfläche; es sind ausschließlich Ge-
hölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in dem Bau-
gebiet" zu verwenden. Die Sträucher sind bei Abgang 
durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.24  Pflanzungen in dem 
Baugebiet 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind stand-
ortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus 
der unten genannten Pflanzliste zu verwenden. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch 
Sträucher, die nicht in der u. g. Pflanzliste festge-
setzt sind, zulässig (z. B. Ziersträucher, Rosen-
züchtungen).  

− Innerhalb der Fläche des allgemeinen Wohngebie-
tes sind mindestens ein Laubbaum und ein Strauch 
aus der u. g. Pflanzliste zu pflanzen und zu erhal-
ten. Abgehende Gehölze sind durch eine entspre-
chende Neupflanzung zu ersetzen. 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in 
Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, 
sind ausschließlich Laubgehölze zulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für 
die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, 
speziell die in der Verordnung zur Bekämpfung der 
Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 
20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert 
durch Artikel 10 der Verordnung vom 10.10.2012, 
BGBl. I S. 2113) genannten. Ausnahmsweise sind 
solche Obstbaumsorten zulässig, die nicht oder 
nur in geringem Maße Überträger für die o. g. Er-
krankungen sind. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 

 

   

   Bäume 1. Wuchsklasse  

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 

   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 

   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 

   Grau-Erle Alnus incana 

   Hängebirke Betula pendula 

   Rotbuche Fagus sylvatica 

   Zitterpappel Populus tremula 
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   Stiel-Eiche Quercus robur 

   Silber-Weide Salix alba 

   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 

     
   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme (ausschließlich 
Schalen- u. Steinobst sowie nicht 
oder nur in geringem Maße Feuer-
brand gefährdetes Kernobst) 

 

   Feld-Ahorn Acer campestre 

   Vogel-Kirsche Prunus avium 

   Sal-Weide Salix caprea 

   Echte Mehlbeere Sorbus aria 

   Vogelbeere Sorbus aucuparia 

     
   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 

   Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 

   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 

   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

   Faulbaum Frangula alnus 

   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 

   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 

   Hunds-Rose Rosa canina 

   Gebirgs-Rose Rosa pendulina 

   Wein-Rose Rosa rubiginosa 

   Ohr-Weide Salix aurita 

   Grau-Weide Salix cinerea 

   Purpur-Weide Salix purpurea 

   Mandel-Weide Salix triandra 

   Korb-Weide Salix viminalis 

   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 

   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.25    Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Er-
haltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen; Pflanzbindung;  

Der Gehölzbestand des Biotops ist zu erhalten. 

Pflanzbindung 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB; Nr. 13.2.2. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.26  EFH .... m ü. NHN  Erdgeschoss-Fußbodenhöhe über NHN als Mindest-
wert, gemessen an der Oberkante des Erdgeschoss-
Rohfußbodens in den maßgeblichen Teilen des 
Grundrisses; der festgesetzte Wert darf nicht unter-
schritten werden. 

(§ 9 Abs. 3 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

2.27    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Er-
weiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" 
der Gemeinde Waltenhofen. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 
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3    Zuordnung von Flächen und/oder Maß-
nahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB an anderer Stelle gemäß § 9 
Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe Aus-
gleichsflächen/-maßnahmen) 

    

3.1  Ausgleich  Der Ausgleichsbedarf von 900 Wertpunkten muss an 
anderer Stelle erbracht werden. Für den Nachweis 
des Ausgleichs werden bereits generierte Öko-
punkte erworben. Der Ausgleichsbedarf wird nach 
dem Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft" in Wertpunkten und nicht in Ökopunkten 
angegeben. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise 
zur Ermittlung des Ein-griffs bzw. der Aufwertung ei-
ner Ausgleichsmaßnahme (Bestand – Planung), kann 
der Bedarf an Wertpunkten 1:1 in Ökopunkte über-
setzt werden. Es sind also 900 Ökopunkte erforder-
lich. Der Kauf der Ökopunkte wird rechtzeitig vor Fas-
sung des Satzungsbeschlusses nachgewiesen. 
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4    Bauordnungsrechtliche Vorschrif-
ten (BOV) gemäß § 9 Abs. 4 BauGB mit 
Zeichenerklärung 

    

4.1  Dachform  Die vorgeschriebene Dachform gilt nur für Dächer 
von Hauptgebäuden. Für deutlich untergeordnete 
Bauteile dieser Dächer (z.B. Gauben, Zwerchgiebel) 
sind andere Dachformen zulässig. Untergeordnet 
sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 
50 % der Hausbreite, gemessen jeweils an den Au-
ßenkanten der sich gegenüberliegenden Haus-
wände, einnehmen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.2  SD  Dachform für Hauptgebäude; entsprechend der vor-
geschriebenen Dachform gilt es nachfolgende Maß-
gaben einzuhalten:  

SD: Satteldach; zwei im Winkel von 180 ° zu einer 
senkrechten Achse verdrehte geneigte Dachflächen 
mit einheitlicher Dachneigung, die sich in einer ge-
meinsamen Schnittlinie treffen (First), ein geringfügi-
ger, parallel seitlicher Versatz der beiden Dachflä-
chen ist zulässig, sofern die gemeinsame Firstlinie 
dabei für die Gesamterscheinung als Satteldach do-
minant bleibt; so genannte Krüppelwalme sind nicht 
zulässig; 

Die Ausbildung einer Attika oder die Umsetzung von 
Bauteilen, die den Eindruck einer Attika erwecken 
(z.B. Wandscheiben oder Brüstungen bzw. Geländer, 
die nicht überwiegend transparent ausgeführt sind), 
ist ausschließlich bei untergeordneten Bauteilen mit 
Flachdach zulässig. 

Die o. g. Vorschriften zur Dachform gilt nur für Dächer 
von Hauptgebäuden. Sie gilt nicht für untergeord-
nete Bauteile der Dächer (z.B. Gauben, Zwerchgie-
bel) bzw. sonstige Nebenanlagen (z.B. Geräteschup-
pen) sowie für Garagen. Diese sind frei gestaltbar.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablonen) 
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4.3  Dachneigungen für 
Hauptgebäude 

 In Abhängigkeit von der vorgeschriebenen Dachform 
sind folgende Dachneigungen einzuhalten:  

 
SD:  16 - 20 ° 

Die Dachneigung ist jeweils gegenüber der Horizon-
talen zu messen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.4  Anlagen zur Gewin-
nung von Sonnenener-
gie 

 Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Son-
nenkollektoren, Photovoltaikanlagen) sind parallel 
zur jeweiligen Dachfläche zu montieren. Dabei ist ein 
Abstand bis max. 0,40 m zur Dachhaut zulässig.  

Anlagen auf Flachdächern (0-3 ° Dachneigung) müs-
sen nicht parallel montiert werden (z.B. Nebenanla-
gen und Garagen), wenn sie gegenüber der Dach-
kante (Attika) so weit abgerückt sind, dass sie bei ei-
nem Betrachtungswinkel von 45 ° von unten nicht 
sichtbar bleiben. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.5  Widerkehre und 
Zwerchgiebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorsprin-
gende Bauteile mit Firstrichtung quer zur Haupt-
Firstrichtung) und Zwerchgiebel (Bauteile mit First-
richtung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die 
Traufe unterbrechen) sind unter folgenden Voraus-
setzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 6,00 m  

− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander 
bzw. zu evtl. Dachaufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäude-
kante im 1. Dachgeschoss der jeweiligen Giebel-
seite: 1,00 m (freistehende Bauteile wie Stützen 
etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände 
bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum 
nächstgelegenen First des Hauptdaches: 0,25 m 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
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4.6  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgaupen) sind unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 24° 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 
4,50 m 

− Mindestabstand untereinander (Außenkanten 
ohne Dachüberstand) und zu evtl. Widerkehren: 
1,25 m 

− Mindestabstand zur Gebäudekante im 1. Dachge-
schoss der jeweiligen Giebelseite: 1,00 m (freiste-
hende Bauteile wie Stützen etc. unter 0,50 m 
Breite sowie Dachüberstände bleiben unberück-
sichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum 
nächstgelegenen First des Hauptdaches: 0,25 m 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.7  Materialien für die 
Dachdeckung 

 Als Dachdeckung für geneigte Dächer (ab 3° Dach-
neigung) von Hauptgebäuden, Garagen und Neben-
gebäuden mit mehr als 100 m3 Bruttorauminhalt sind 
ausschließlich Dachplatten (kleinteilige Schuppen-
deckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Beton-
dachsteine etc.) sowie eine vollständige Begrünung 
zulässig. 

Die o.a. Dächer mit einer Dachneigung unter 3° sind 
vollständig zu begrünen; dies gilt nicht für Dachflä-
chen, die zum Aufenthalt für Personen dienen (z.B. 
Dachterrassen). 

Die o.a. Vorschriften zu Materialien gelten auch für 
Widerkehre und Zwerchgiebel sowie Dachaufbauten 
(Dachgauben) der Dächer von Hauptgebäuden. 

Für diejenigen Bereiche dieser Dächer, die der Ge-
winnung von Sonnenenergie dienen, sind darüber 
hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) üblich 
bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Ab-
dichtungselemente etc.) sind in jedem Fall andere 
Materialien zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
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4.8  Farben  Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune so-
wie betongraue bis anthrazitgraue Töne zulässig, 
dies gilt nicht für begrünte Dächer sowie für Dachflä-
chen, die zum Aufenthalt für Personen dienen (z.B. 
Dachterrassen).  

Die o.a. Vorschriften zu Farben für Dächer gelten 
auch für Widerkehre und Zwerchgiebel sowie Dach-
aufbauten (Dachgauben) der Dächer von Hauptge-
bäuden.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnen-
energie dienen, sind die Farben zulässig, die für ent-
sprechende Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovol-
taikanlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Ab-
dichtungselemente etc.) sind darüber hinaus andere 
Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.9  Geländeveränderun-
gen in dem Baugebiet  

 Veränderungen des natürlichen Geländes (Aufschüt-
tungen und Abgrabungen) in den Baugebieten sind 
nur unter den folgenden Voraussetzungen zulässig:  

− Anpassung an den natürlichen Geländeverlauf und 

− Berücksichtigung der Geländeverhältnisse der 
Nachbargrundstücke und der Erschließungssitua-
tion 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 

    

4.10  Stützkonstruktionen in 
dem Baugebiet  

 Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune aus 
Drahtgeflecht, Drahtgitter oder aus Holzlatten (auf 
der jeweils erforderlichen Unterkonstruktion) bis zu 
einer max. Höhe von 1,20 m über dem endgültigen 
Gelände sowie Hecken zulässig.  

Mauern über eine Höhe von 0,50 m über dem end-
gültigen Gelände als Einfriedungen sind unzulässig.  

Sämtliche Einfriedungen sind gegenüber der öffent-
lichen Verkehrsfläche um 0,50 m zurück zu verset-
zen. 

Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen des 
Baugebietes sind nur zulässig, sofern sie für die An-
passung des Geländes (z.B. gegenüber der Ver-
kehrsfläche und der öffentlichen Grünflächen) auf 
Grund der vorhandenen Topografie erforderlich sind. 

Sie dürfen: 
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− eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. Bei 
Stützkonstruktionen mit Abstufungen ist die Höhe 
der einzelnen Stufen maßgeblich, wenn der Ab-
stand der einzelnen Stufen zueinander mindes-
tens 1,00 m beträgt. Sollte der Abstand der einzel-
nen Stufen zueinander diesen Wert unterschrei-
ten, ist die Summe aller Höhen der einzelnen Stu-
fen (Gesamthöhe aller Stufen) maßgeblich. 

Sie sind: 

− optisch zu gliedern, 

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und 
Kleinlebewesen durchlässig ist (z.B. Trockenmau-
ern aus Natursteinen, Gabionen etc.) und 

− dauerhaft zu begrünen (durch direkte Bepflan-
zung der Zwischenräume bzw. z.B. selbstklim-
mende und rankende Pflanzen wie Efeu) 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 
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5    Nachrichtliche Übernahme von nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften ge-
troffenen Festsetzungen gem. § 9 Abs. 6 
BauGB mit Zeichenerklärung 

    

5.1    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Na-
turschutzrechts; hier gem. § 30 BNatSchG geschütz-
tes Biotop ("Hecken und Feldgehölze bei Martins-
zell", Biotop-Nr. 8327-0242–001), innerhalb des Gel-
tungsbereiches liegende Teilfläche (siehe Planzeich-
nung). 

(§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 13.3. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 
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6    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

6.1    Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord", 
der Gemeinde Waltenhofen (siehe Planzeichnung); 

    

6.2    Bestehendes Gebäude (Wohngebäude/Wirtschafts- 
oder Nebengebäude) zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

6.3    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der 
Planaufstellung (siehe Planzeichnung) 

    
    

6.4  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der 
Grundstücke (siehe Planzeichnung) 

    

6.5    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der 
Planzeichnung) 

    

6.6    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der 
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeich-
nung, siehe Planzeichnung) 

    

6.7  Klimaschutz  Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen 
wie insbesondere Solarthermie, Windenergie und Ge-
othermie werden empfohlen.  

Eine Dachbegrünung bei Dächern mit einer Dachnei-
gung unter 15° und/oder eine Fassadenbegrünung 
wird empfohlen.  

Bei der Pflanzung von Bäumen sollte eine Verschat-
tung der Gebäude vermieden werden. 

    

6.8  Nachhaltige  
Ressourcennutzung 

 Es wird empfohlen, Regenwasser zur Bewässerung 
von Garten und Balkonpflanzen zu nutzen. Hierzu 
eignen sich Regenwasser-Auffangbecken (Zister-
nen). Auch Gartenteiche können mit Regenwasser 
gefüllt werden. Die Nutzung von Regenwasser zur 
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Toilettenspülung sowie zum Wäschewaschen ist 
ebenfalls möglich, hierzu ist die "DIN 1989 Regen-
wassernutzungsanlagen" zu berücksichtigen. 

Zur Nutzung von Bioabfällen wird die Errichtung eines 
Komposts empfohlen. 

    

6.9  Naturschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden 
soweit als aus Gründen der Verkehrssicherheit mög-
lich abgeschaltet oder bedarfsweise über Bewe-
gungsmelder gesteuert werden. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbar-
rechtsgesetz zu berücksichtigen. 

    

6.10  Artenschutz  Im Falle einer Rodung muss die Beseitigung der Ge-
hölze zwischen 01.10 und 28.02 außerhalb der Brut-
zeit von Vögeln erfolgen (siehe auch Punkt "Vorhan-
dene Gehölze" unten), um Verbotstatbestände im 
Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. 

Hinsichtlich des artenschutzrechtlichen Konfliktpo-
tenzials "Vogelkollision an Glasfassaden" sind die 
Empfehlungen der Vogelwarte Sempach ("Bauen mit 
Glas und Licht") zu berücksichtigen. 

Die potenziell als Leitstruktur genutzten Gehölze im 
Westen des Geltungsbereiches sind für potenziell 
vorkommende lichtsensible Fledermausarten der 
Gattung Myotis und Plecotus zu erhalten. Hierfür sind 
die Empfehlungen für die Außenbeleuchtungspla-
nung zur Begrenzung der Auswirkungen von nächtli-
chem Kunstlicht auf die Jagdgebiete und Flugrouten 
von Fledermäusen (Leitfaden für die Berücksichti-
gung von Fledermäusen bei Beleuchtungsprojekten. 
EUROBATS Publication Series No. 8, 2019) zu be-
rücksichtigen. Eine Außenbeleuchtung ist demnach 
auf der Westseite des Gebäudes nicht zulässig. Zu-
dem ist bei der öffentlichen Beleuchtung an anderer 
Stelle des Geltungsbereiches entweder eine bedarfs-
gerechte Steuerung durch Bewegungsmelder umzu-
setzen, andernfalls sind die Straßenlaternen während 
der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse (Mai – Au-
gust) zwei Stunden nach Sonnenuntergang abzu-
schalten. Eine störende Lichtausbreitung in angren-
zende Räume von mehr als 0,1 lx auf umliegende Flä-
chen sollte vermieden werden. Hierfür ist die Be-
leuchtungsstärke ist so niedrig wie möglich zu wählen 
(nicht mehr als die nach EU-Standards erforderliche 
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Mindestbeleuchtungsstärke). Zudem sind voll abge-
schirmte (nach unten gerichtete) Leuchten zu ver-
wenden, welche nicht in oder über der Horizontalen 
abstrahlen. Die maximale Lichtpunkthöhe der Außen-
beleuchtung sollte höchstens bei 4,50 m über der 
Geländeoberkante liegen. Um das Anlocken von In-
sekten (und somit eine Reduktion des Nahrungsan-
gebotes in den angrenzenden unbeleuchteten Berei-
chen) zu vermeiden, sind zudem insektenfreundliche 
Beleuchtungskörper (keine Lampen mit Wellenlängen 
unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer 
korrelierten Farbtemperatur unter 2700 K) zu ver-
wenden. 

Für die potenziell vorkommende Haselmaus ist es 
empfehlenswert, in der nördlich geplanten Hecken-
struktur zusätzlich Reisighaufen als Versteck- und 
Überwinterungsmöglichkeit anzulegen. 

    

6.11    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Na-
turschutzrechts; hier gem. § 30 BNatSchG geschütz-
tes Biotop ("Hecken und Feldgehölze bei Martinszell", 
Biotop-Nr. 8327-0242, Teilflächen –001, –005 und –
006), außerhalb des Geltungsbereiches liegende 
Teilflächen (siehe Planzeichnung). 

Vor Beginn der Bauarbeiten im Plangebiet ist das Bi-
otop gemäß DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflan-
zenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen) auszuzäunen. 

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheb-
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Bi-
otops führen können, sind verboten. Das heißt in der 
angrenzenden privaten Grünfläche sind beispiels-
weise Ablagerungen von Gartenabfällen, Kompost 
oder Holz sowie eine gärtnerische Nutzung der Flä-
che ebenso wie eine nicht fachgerechte Pflege der 
Hecke (zum Beispiel durch die Umwandlung in eine 
Schnitthecke) unzulässig. 

    

6.12  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten  
hinsichtlich des Feu-
erbrandes 

 Obstbaumsorten, die nicht oder nur in geringem 
Maße Überträger für den Feuerbrand sind, können 
beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(Kempten), Bereich Landwirtschaft, Sachgebiet 
Obstbau, erfragt werden. Insbesondere folgende Ap-
felsorten gelten nicht als Überträger des Feuerbran-
des: Bittenfelder, Rheinischer Bohnapfel und Wel-
schisner (Mostäpfel) sowie Boskoop, Rewena und 
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Sonnenwirtsapfel (zum Verzehr geeignet). Auf Grund 
ihrer besonderen Anfälligkeit für die Feuerbrand-
krankheit sollten Birnen und Quitten grundsätzlich 
nicht angepflanzt werden. 

    

6.13  Standorte für die 
Straßenbeleuchtung 

 Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. im Rahmen der 
Erschließung Standorte für die Straßenbeleuchtung 
mit entsprechender Verkabelung in den privaten 
Grundstücken auf einer Breite von bis zu 0,50 m ent-
lang der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich 
sind. Die Gemeinde Waltenhofen behält sich die Aus-
wahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. er-
forderliche Vereinbarungen vor.  

    

6.14  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf 
Grund erhöhter Stoffgehalte, vor allem in Kombina-
tion mit organischer Substanz, eingeschränkt sein. 
Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte deshalb 
weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, 
die tatsächlichen Stoffgehalte der betroffenen Böden 
und deren Verwertbarkeit vor Umsetzung der Pla-
nung abgeklärt werden. Es soll sichergestellt werden, 
dass anfallendes geogen belastetes Bodenmaterial 
nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert 
oder wiederaufgebracht wird und dort die Boden-
funktionen nachteilig verändert. Durch das Ver-
schlechterungsverbot ist nach § 12 Abs. 10 BBodSchV 
in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten die Ver-
lagerung von Bodenmaterial nur innerhalb dieser Ge-
biete zulässig. Weitere Anforderungen an das Auf- 
und Einbringen von Bodenmaterial regelt § 12 
BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige Hin-
weise zur Verwertung von Bodenmaterial in der 
DIN 19731 und DIN 19639. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren 
Entsorgung von Bodenaushub zu vermeiden, sollten 
die Bauverantwortlichen eine Überprüfung durch ein 
Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.3 und 
DIN 19731 ist vor Beginn der baulichen Arbeiten auf 
der überbaubaren Grundstücksfläche der Oberboden 
abzutragen, getrennt zu lagern und nach Abschluss 
der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht 
durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden ver-
mischt oder überlagert werden. Die Bodenmieten 
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sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 2 Mona-
ten zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmate-
rial ist unter Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt 
am Entstehungsort oder ortsnah auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen zu verwerten. 

Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig 
vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtlichen und 
technischen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, 
Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen so-
wie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie DepV) derzeit 
noch maßgeblich. 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen 
sind so einzurichten, dass ein Befahren von Böden 
außerhalb der festgesetzten Bereiche unterbunden 
wird. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen 
Nutzung vorgesehen sind, sollten nicht befahren 
werden. Innerhalb der festgesetzten Bereiche ist 
durch eine entsprechende Planung und Organisation 
des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das 
unumgängliche Maß zu beschränken, um Verdichtun-
gen zu vermeiden. Im Idealfall sollten bereits befes-
tigte bzw. vorbelastete Flächen sowie Flächen, die 
nach dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bau-
liche Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. 
Hilfestellungen zur Gestaltung der temporären 
Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leitfaden zur 
Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverban-
des Boden zu finden. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung 
des Bodens geachtet werden. Um zusätzlich mögli-
chen Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelände 
nur bei trockenen Boden- und Witterungsverhältnis-
sen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden 
werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter 
im Baugebiet verwendet werden. 

Auf die ab 01.08.2023 gültige Mantelverordnung wird 
hiermit hingewiesen. 

    

6.15  Grundwasserschutz  Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel ei-
ner wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG). 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwas-
ser hat der/die Unternehmer*in gem. § 49 Absatz 2 
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WHG bei der Unteren Wasserbehörde des Landrats-
amtes unverzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasser-
behörde trifft die erforderlichen Anordnungen. 

    

6.16  Grundwasser und 
Drainagen 

 Grundwasser darf nicht abgeleitet werden. Drai-
nagenwässer dürfen nicht in die Kanalisation abgelei-
tet werden. 

    

6.17  Überflutungsschutz  Unter anderem bei Starkregen kann es aus verschie-
denen Gründen (Kanalüberlastung, Oberflächenab-
flüsse an Hanglagen, etc.) zu wild abfließenden Ober-
flächenabflüssen kommen. Um Überflutungen von 
Gebäuden zu vermeiden bzw. das Überflutungsrisiko 
zu reduzieren sind entsprechende (Schutz-)Vorkeh-
rungen zu treffen. Insbesondere ist auf die Höhen-
lage der Lichtschächte, Lichthöfe und des Einstiegs 
der Kellertreppen o. Ä. zu achten. Sie sollten so hoch 
liegen, dass kein Wasser zufließen kann. Maßnahmen 
zur Verbesserung des Überflutungsschutzes sind 
auch in die Gartengestaltung integrierbar. Bei der 
Gartenanlage ist darauf zu achten, dass das Wasser 
weg von kritischen (Gebäude-)Stellen fließt. Obige 
Anregungen gelten insbesondere für Tiefgaragenzu-
fahrten und für Grundstücke in oder unterhalb von 
Hanglagen oder in Senken. Lichthöfe unterhalb von 
Dachrinnen sind potenzielle Überflutungsrisiken – 
Dachrinnen können überlaufen. 

    

6.18  Energieeinsparung  Die Nutzung von regenerativen Energien wird durch 
das Gebäudeenergiegesetz (GEG - Gesetz zur Ein-
sparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäu-
den) beim Neubau vorgegeben. Über die gesetzli-
chen Anforderungen hinausgehende Energiespar-
maßnahmen werden von der Gemeinde Waltenhofen 
ausdrücklich empfohlen. 

    

6.19  Gemeindliche  
Stellplatz- und  
Garagensatzung 

 Für den gesamten Geltungsbereich der 1. Erweite-
rung des Bebauungsplanes "Martinszell" gilt die ge-
meindliche Stellplatz- und Garagensatzung in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung. 
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6.20  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen 
für die Feuerwehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI 
Nr. 15/2008). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt 
das Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W 405 sowie 
Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vor-
gesehen werden. Die Abstände der Hydranten zuei-
nander sollten 100-200 m nicht überschreiten. 

Bei Aufenthaltsräumen in Geschossen, deren Fuß-
bodenhöhe mehr als 7 m über dem Gelände liegen, ist 
der zweite Rettungsweg baulich sicherzustellen. 

    

6.21  Denkmalschutz  Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgeset-
zes (DSchG) ist das Auftreten von Bodendenkmälern 
(z.B. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mau-
ern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben, Kno-
chen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege mitzuteilen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der/die Eigentümer*in und 
der/die Besitzer*in des Grundstücks, sowie der/die 
Unternehmer*in und der/die Leiter*in der Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der/die 
Finder*in an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er/sie durch Anzeige an den/die Unternehmer*in 
oder den/die Leiter*in der Arbeiten befreit. Die auf-
gefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unver-
ändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder 
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Zu verständi-
gen ist das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege, Dienststelle Thierhaupten, oder die zustän-
dige Untere Denkmalschutzbehörde. 

    

6.22  Altlasten  Es liegen keine Informationen über Altlasten, schädli-
che Bodenveränderungen oder entsprechende Ver-
dachtsflächen in überplanten Bereich vor.  

Sollten bei Aushubarbeiten Baugrunderkundungen 
o. ä. organoleptische Auffälligkeiten des Bodens fest-
gestellt werden, die auf eine schädliche Bodenverän-
derung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die 
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zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungs-
behörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten 
gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 

    

6.23  Ergänzende Hinweise  Datengrundlage: Auszug aus der Digitalen Flurkarte 
(DFK) des Amtes für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung, Stand:  

Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das 
Bezugshöhen-system DHHN 12. 

Im Rahmen der Ausführung der Erschließungsanlage 
werden in den maßgebenden Bereichen Höhenfix-
punkte (Nägel) eingebracht. 

Aufgrund der angrenzenden intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Flächen ist auch bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung mit der Einwirkung von vorüberge-
henden belästigenden Staub- und Geruchsimmissio-
nen (z. B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflan-
zenschutzmitteln etc.) sowie Lärmimmissionen (z. B. 
Traktorengeräusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 
Diese müssen von den Anwohnern unentgeltlich ak-
zeptiert und entschädigungslos hingenommen wer-
den. Landwirtschaftliche Arbeiten sind stark witte-
rungsabhängig, und müssen daher teilweise auch in 
den Abendstunden und am Wochenende stattfinden. 

    

6.24  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) 
Grundlage erstellt ist (hohe Genauigkeit), können sich 
im Rahmen der Ausführungsplanung und/oder der 
späteren Einmessung Abweichungen ergeben (z.B. 
unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die 
Gemeinde Waltenhofen noch die Planungsbüros 
übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

6.25  Lesbarkeit der 
Planzeichnung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinan-
der liegende Linien nebeneinander dargestellt (z.B. 
Nutzungskordel und vorgeschlagene Grundstücks-
grenze). 
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7  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2023 
(BGBI. 2023  I Nr. 184), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBI. S. 371), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023  I Nr. 176) sowie der Planzeichen-
verordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Waltenhofen die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" in öffentlicher 
Sitzung am 24.01.2024 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Erweiterung des Bebauungsplanes " Martinszell-
Nord" ergibt sich aus dessen zeichnerischem Teil vom 16.01.2024. 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" besteht aus der Planzeich-
nung und dem Textteil vom 16.01.2024. Der 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Mar-
tinszell-Nord " wird die jeweilige Begründung vom 16.01.2024 beigefügt, ohne deren 
Bestandteil zu sein. 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den auf Grund von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwi-
der handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttau-
send Euro) belegt werden. 
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 § 4 Inkrafttreten 

Die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" der Gemeinde Waltenh-
ofen tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft 
(gem. § 10 Abs. 3 BauGB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waltenhofen, den ........................  

 

 
.......................................................... 
(Hr. Bürgermeister Harscher) (Dienstsiegel) 
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8  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

8.1  Allgemeine Angaben 

8.1.1  Zusammenfassung 

8.1.1.1  Eine Zusammenfassung befindet sich in dem Kapitel "Begründung – Umweltbericht" 
unter dem Punkt "Einleitung/Kurzdarstellung des Inhaltes". 

 
8.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

8.1.2.1  Der zu überplanende Bereich befindet sich am nordwestlichen Ortsrand des 
Ortsteiles "Martinszell" und grenzt an den Bebauungsplan "Martinszell-Nord" 
an. Der Geltungsbereich wird durch die Straße "Illerstraße" verkehrlich er-
schlossen. 

8.1.2.2  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich die Grundstücke mit den Fl.-
Nrn.: 79 (Teilfläche) und 79/5. 

 
8.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

8.2.1  Bestandsdaten und allgemeine Grundstücksmorphologie 

8.2.1.1  Die landschaftlichen Bezüge werden von den Iller Vorbergen geprägt. 

8.2.1.2  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Ge-
bäude. Im westlichen Bereich sind herausragende naturräumlichen Einzelele-
mente vorhanden. 

8.2.1.3  Die überwiegenden Teile des Geländes sind nach Westen, zur Straße "Iller-
straße", hin stark steigend. Der südliche Anschluss an die "Illerstraße" ist un-
problematisch. Der tiefste Punkt des Plangebietes liegt im Osten auf einer 
Höhe von ca. 734,00 m ü. NHN. Von dort aus steigt das Gelände zum höchs-
ten Punkt, der am westlichen Rand des Plangebietes liegt, auf eine Höhe von 
ca. 744,00 m ü. NHN. an. 

 
8.2.2  Erfordernis der Planung 

8.2.2.1  Die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbau-
flächen zur Deckung des kommunalen Wohnbedarfs der ortsansässigen Be-
völkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der Gemeindeverwal-
tung konkrete Anfragen registriert. Ohne die Aufstellung des Bebauungspla-
nes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage gerecht zu werden. 
Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd ein-
zugreifen. 
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8.2.3  Übergeordnete Planungen 

8.2.3.1  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich rele-
vanten Zielen des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2018 (LEP) sowie 
des Regionalplans Region Allgäu. 

8.2.3.2  Das geplante Wohngebiet liegt vollständig innerhalb des im Regionalplan der 
Region Allgäu festgelegten Trenngrüns zwischen Martinszell und Oberdorf bei 
Immenstadt (vgl. RP 16 B V 1.6 (Z) i.V.m. Karte 2 "Siedlung und Versorgung"). 
Durch die Ausweisung der noch verbliebenen Freiräume zwischen den ge-
nannten Ortsteilen als Trenngrünfläche mit land- und forstwirtschaftlicher 
Nutzung bzw. als großflächige Grünzonen soll das Zusammenwachsen der 
Siedlungsbereiche vermieden werden. 

 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die Planung innerhalb der zeichnerischen 
Darstellung des Trenngrüns liegt. Allerdings handelt es sich hierbei um eine 
zeichnerisch erläuternde Darstellung verbaler Ziele. Erforderlich ist dadurch 
immer eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Ziel. Ziel der 
Trenngrünflächen ist es grundsätzlich, ein weiteres Zusammenwachsen von 
Baugebieten und die Ausbildung von geschlossenen Siedlungsbändern zu 
verhindern. Vorliegend ist als Besonderheit anzumerken, dass die Darstellung 
der Trenngrünflächen in dem Bereich insbesondere der Trassensicherung der 
damals geplanten B 19 diente. Ein Zusammenwachsen der Ortsteile "Martins-
zell" sowie "Oberdorf" war zu vermeiden, um den geplanten Ausbau der B 19 
nicht zu gefährden. In dieser Hinsicht hat die erläuternde Darstellung der 
Trenngrünfläche dokumentarischen Charakter, da der Ausbau der B 19 mitt-
lerweile vollzogen ist. Die konkrete Funktion des hier in Frage stehenden 
Trenngrüns (hier: Trassensicherung) sowie die damit zusammenhängende 
übergeordnete Funktion der Vermeidung des weiteren Zusammenwachsens 
von Baugebieten und der Ausbildung von geschlossenen Siedlungsbändern 
ist vorliegend erfüllt. Die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-
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Nord" steht somit, aus Sicht der Gemeinde, nicht in Widerspruch zu dem im 
Regionalplan der Region Allgäu festgelegten Trenngrün.   

Die Gemeinde Waltenhofen ist durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
darin bestrebt, den nördlichen Siedlungskörper des Ortsteiles "Martinszell" 
städtebaulich verträglich abzurunden und diesen Bereich in seiner baulichen 
Entwicklung abzuschließen. Durch die Planung wird durch die geringe bauli-
che Weiterentwicklung des Siedlungskörpers in Richtung Norden darüber hin-
aus auch kein neuer Siedlungssporn in Richtung Oberdorf bei Immenstadt ge-
schaffen. Zwischen dem Plangebiet am nördlichen Siedlungsrand des Ortstei-
les "Martinszell" und dem Ortsteil "Oberdorf bei Immenstadt" befindet sich als 
räumliche Zäsur die vierspurige Bundesstraße B 19. Das Plangebiet ist darüber 
hinaus stark durch seine topographische Situation geprägt. Die überwiegen-
den Teile des Geländes sind nach Westen, zur "Illerstraße" hin stark steigend. 
Der nördliche Siedlungsbereich des Ortsteiles "Martinszell" wird somit in die-
sem Bereich neben der o. g. Bundesstraße B 19 auch hinsichtlich der topogra-
phischen Lage in Richtung Westen abgeschlossen. Der Bereich ist aufgrund 
der Gegebenheiten kaum einsehbar. Die Gegebenheiten vor Ort und die Aus-
führungen zur Planung sprechen ebenfalls gegen eine Beeinträchtigung der 
grundsätzlichen Funktion des Trenngrüns. 

8.2.3.3  Die Gemeinde Waltenhofen verfügt über einen rechtsgültigen Flächennut-
zungsplan. Die überplanten Flächen werden hierin überwiegend als "Fläche 
für die Landwirtschaft" dargestellt. Darüber hinaus befinden sich innerhalb 
des Geltungsbereiches u.a. Darstellungen als "Gemischte Baufläche (M)" (Zu-
fahrtsbereich) und "Einzelbäume". Da die im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen und Gebietseinstufungen mit den Darstellungen des gültigen 
Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, ist eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes erforderlich. Diese erfolgt im so genannten Parallelver-
fahren (gem. § 8 Abs. 3 BauGB). 

8.2.3.4  Auszug aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan, Darstellung überwie-
gend als "Fläche für die Landwirtschaft":  

8.2.3.5  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine 
Denkmäler im Sinne des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). 
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8.2.3.6  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vor-
gaben werden durch diese Planung nicht tangiert.  

 
8.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung 

8.2.4.1  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, den Siedlungskörper von "Martin-
zell" im Nordwesten sinnvoll abzurunden. Dabei wird im Besonderen auf die 
Situierung des Geltungsbereiches zum bestehenden Bebauungsplan geach-
tet, um keine städtebaulichen Konflikte mit der südlich angrenzenden Be-
standsbebauung hervorzurufen. Des Weiteren soll im Gebiet grundsätzlich die 
ortstypische Bauweise und Gestaltung aufgenommen werden, um den Cha-
rakter auch im Rahmen der Erweiterung zu erhalten. 

8.2.4.2  Für die geplante Wohnbebauung soll erreicht werden, dass es zu der vorhan-
denen Siedlungsstruktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel 
der Planung ist es darüber hinaus, bei möglichst effektiver Ausnutzung der 
Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu 
schaffen, ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Si-
tuation zu beeinträchtigen. 

8.2.4.3  Im Rahmen der ersten frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im Zuge des Bauleitplan-
verfahrens nach §13b BauGB wurde im Besonderen auf die Lage innerhalb des 
im Regionalplan der Region Allgäu festgelegten Trenngrüns zwischen Martins-
zell und Oberdorf bei Immenstadt (vgl. RP 16 B V 1.6 (Z) i.V.m. Karte 2 "Siedlung 
und Versorgung"), die zukünftige verkehrliche Erschließung inkl. notwendiger 
Widmung der Zufahrt sowie die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersu-
chung eingegangen. Darüber hinaus sind Eingriffe in das westliche Biotop zu 
vermeiden und zusätzliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im 
Osten zu schaffen. 

8.2.4.4  Im Rahmen der erneuten frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Besonderen auf 
die Notwendigkeit der Erstellung eines Umweltberichtes sowie einer Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung hingewiesen. Aus behördlicher Sicht besteht mit 
der schalltechnischen Untersuchung und dem artenschutzrechtlichen Gut-
achten Einvernehmen. Auch die Thematik zum "Trenngrün" ist bei ausführli-
cher Abarbeitung innerhalb der Begründung lösbar. 

8.2.4.5  Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

8.2.4.6  Die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Fläche ist deshalb notwendig, 
weil die Möglichkeiten der Innenentwicklung in der Gemeinde ausgeschöpft 
sind bzw. die Verfügbarkeit entsprechender Flächen mittel- bis langfristig 
nicht gegeben ist. 

8.2.4.7  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass ortstypische Bau-
formen (freistehendes Einfamilienhaus) verwirklicht werden können. Dabei 
wird darauf geachtet, dass dennoch eine maßvoll verdichtete Bebauung rea-
lisiert wird. Mehrfamilienhäuser sowie Reihen- und Doppelhäuser wären in der 
weit einsehbaren Lage am Ortsrand jedoch überdimensioniert und würden 
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das harmonische Ortsbild stören. Hinzu kommt, dass durch die Bebauung mit 
Einfamilienhäusern in dem Baugebiet auf den Bedarf in der Bevölkerung rea-
giert wird und insbesondere für junge Familien geplant werden soll. Dadurch 
werden auch der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 
der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und den Anforderungen 
kostensparenden Bauens Rechnung betragen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB). 

8.2.4.8  Die Systematik der 1. Erweiterung des Bebauungsplanes entspricht den An-
forderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). Dadurch 
regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten 
Bereich abschließend. Den Bauverantwortlichen stehen bei Vorliegen der ent-
sprechenden Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauauf-
sichtlichen Verfahrens (entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften) zur 
Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Genehmigungsfreistellung gem. 
Art. 58 BayBO). 

8.2.4.9  Der redaktionelle Aufbau der 1. Erweiterung des Bebauungsplanes leitet sich 
aus der Systematik der Rechtsgrundlagen ab. 

8.2.4.10  Um zu einem lesbaren und rechtlich bestimmten Plan zu kommen, wird der 
Bereich vollständig von den Inhalten und den Rechtsgrundlagen des ur-
sprünglichen Planes abgekoppelt. Der geänderte Teilbereich stellt damit ein 
unabhängiges und inhaltlich neu aufgestelltes Planwerk dar. 

 
8.2.5  Planungsrechtliche Vorschriften 

8.2.5.1  Für den Bereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

Als Festsetzungsalternative zum Allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre auch ein 
Reines Wohngebiet (WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen 
sinnvoll, eine verträgliche Nutzungsmischung, wie sie die Baunutzungsver-
ordnung für das Allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, anzustreben. 

8.2.5.2  Auf der Grundlage des § 1 Abs. der BauNVO werden innerhalb des gesamten 
Gebietes Veränderungen wie folgt vorgenommen: 

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke eine allgemeine Zulässig-
keit gewährt werden.  

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO an-
geführten Nutzungen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-
triebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen sind nicht geeignet, 
innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare 
Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräu-
mige städtebauliche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür.  

− Durch die Möglichkeiten, die sich aus § 1 Abs. 9 BauNVO ergeben, werden 
Sammelladestationen für Elektrofahrzeuge (sog. Elektrotankstellen) als 
ausnahmsweise zulässig festgesetzt. Eine im öffentlichen Verkehrsraum 
gegen Entgelt betriebene und öffentlich zugängliche einzelne Ladestation 
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(als Einzelanlage) kann als eine unterordnete Nebenanlage im Sinne des 
§ 14 BauNVO betrachtet werden, die nach Maßgabe des § 14 in allen Bau-
gebieten der BauNVO zulässig ist. Durch die einzelnen Ladesäulen oder 
Sammelladestationen ohne Verkaufsstelle wird der Schwerpunkt der 
Wohnnutzung nicht unterlaufen. Von einer von den einzelnen Ladesäulen 
ohne Verkaufsstelle ausgehenden Störung ist nicht auszugehen. Die Lade-
säulen fügen sich durch Größe und Aussehen in die Umgebung ein und 
dienen lediglich dem Aufladen eines Elektrofahrzeugs. Dadurch, dass keine 
Verkaufsstelle zulässig ist sowie durch die entsprechend dem jeweiligen 
Fahrzeug benötigte Ladedauer, ist nicht von einem starken Zu- und Ab-
gangsverkehr auszugehen. 

  
8.2.5.3  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich 

auf das in der Baunutzungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene 
Erfordernis zur Erlangung der Eigenschaften eines Bebauungsplanes im Sinne 
des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). Dabei erhalten dieje-
nigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzung der Grundflächenzahl im Plangebiet ergibt einen großen 
Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von 
unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -anordnungen. Der festgesetzte 
Wert von 0,40 befindet sich im Rahmen der im § 17 der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) definierten Orientierungswerte für Wohngebiete. Der im 
gesamten Plangebiet zulässige Höchstwert von 0,40 stellt eine für die 
ländliche Umgebung angepasste Festsetzung dar. Er orientiert sich insbe-
sondere am Erfordernis des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden              
an der angrenzenden bestehenden Bebauung und berücksichtigt die Er-
fordernisse eines stärkeren Befestigungsaufwandes aufgrund der topogra-
phischen Gegebenheiten. Eine weitere Verdichtung in dieser Lage und an 
diesem Standort ist städtebaulich nicht angepasst. 

 − Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 Abs. 4) vorgesehene Überschrei-
tungsmöglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der vorliegenden Art nicht 
ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen 
und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungspotenzial ausge-
schöpft. Zu berücksichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, Schuppen, Gewächshäuschen, Spiel-
geräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen unterirdische Anla-
gen. Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen 
durch Parkplätze, Zufahrten sowie durch unterirdische Anlagen um weitere 
50% zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den 
ruhenden Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fernzuhalten. Darüber 
hinaus soll insgesamt die Ausnutzbarkeit des Grundstückes optimiert wer-
den. Die Kappungsgrenze von 0,80 wird durch die getroffenen Überschrei-
tungsmöglichkeiten nicht tangiert.  

Der Begriff "nicht vollflächig versiegelt" in Bezug auf die Stellplätze sowie 
die Zufahrten bedeutet, dass es sich um wasserdurchlässige Beläge (z.B. 
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in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengitter-
steine, Schotterrasen, Kiesflächen) handeln muss. Durchgehenden As-
phaltbeläge scheiden hierdurch z.B. aus. 

 − Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird verzichtet. Diese 
Kenngröße ist für die Vorgabe der Gebäudehöhe wenig aussagefähig, da                       
die Gebäude mit teilweise belichtbaren Untergeschossen und ausbaubaren 
Dachgeschossen errichtet werden können. 

 − Die Festsetzung von Gesamt-Gebäude- und Wandhöhen über NHN schafft 
einen verbindlichen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an 
Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik schließt Fehlentwicklungen aus. 
Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar und 
damit kontrollierbar.  

 
8.2.5.4  Die festgesetzte offene Bauweise kann ausschließlich als Einzelhaus umge-

setzt werden.  

8.2.5.5  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, 
dass sie über die mögliche Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern 
(Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch entsteht für die Bauherrschaft zu-
sätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im Grundstück.  

8.2.5.6  Durch die festgesetzte Firstrichtung wird verbindlich geregelt, dass die Dä-
cher der zu errichtenden Gebäude ausschließlich nach Osten und Westen 
ausgerichtet werden können. Dadurch werden weiterhin die städtebaulichen 
Voraussetzungen für eine wirtschaftlich effiziente Nutzung von Sonnenkolle-
ktoren geschaffen und zusätzlich aber auch die Belange des Orts- und Land-
schaftsbildes mitbeachtet. 

8.2.5.7  Die Anordnung der Flächen für Garagen ist auf die Erschließungssituation hin 
abgestimmt. Trotzdem besteht innerhalb der jeweiligen Grundstücke eine 
möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der Garagen. 

8.2.5.8  Auf eine Regelung der Zulässigkeit von baulichen Anlagen über die in den 
§§ 12, 14, und 23 BauNVO getroffenen Regelungen hinaus wird verzichtet. 

8.2.5.9  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungsfreileitungen erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Neben den Anforderungen für die einzelnen Bau-
grundstücke und Gebäude werden dadurch für die Erschließungsträger Vor-
gaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) Anlagen getrof-
fen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

8.2.5.10  Die Festsetzung von Erdgeschoss-Fußbodenhöhen erfolgt, um gegenüber 
den bereits bebauten Grundstücken und einer zukünftigen Erschließungs-
straße die erforderlichen Bezüge zu schaffen. 

 
8.2.6  Infrastruktur 

8.2.6.1  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskon-
trollschächte ist hinweislich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt 
der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die Hauskontrollschächte sind 
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nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Erschlie-
ßungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher im Rahmen der Festsetzung 
zu den überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) bzw. der Flächen für 
Garagen und/oder Carports vorsorglich darauf hingewiesen, dass in den Be-
reichen der Hauskontrollschächte keine Bebauung möglich sein wird, um ar-
chitektonische Umplanungen bzw. Missverständnisse hinsichtlich der Über-
baubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 

8.2.6.2  Eine Trafostation ist nicht erforderlich.  

8.2.6.3  Eine Wertstoffinsel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. 
Für den Ortsteil sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stel-
len vorhanden. 

 
8.2.7  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen  

8.2.7.1  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Straße "Illerstraße" ausreichend an 
das Verkehrsnetz angebunden. 

8.2.7.2  Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist durch die 
vorhandenen Bushaltestellen gegeben.  

8.2.7.3  Die im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen werden auf Antrag der 
dinglich Verfügungsberechtigten bei der Straßenbaubehörde, im Rahmen ei-
nes späteren Widmungsverfahrens nach dem BayStrWG als Eigentümerwege 
klassifiziert. 

Im Bebauungsplan werden die als Eigentümerweg zulässigen oder vorgese-
henen Wege als Verkehrsflächen festgesetzt, ihre Klassifizierung bleibt dem 
späteren Widmungsverfahren nach dem BayStrWG vorbehalten und kann 
nicht im Bebauungsplan bestimmt werden. Die Widmung durch die Straßen-
baubehörde erfolgt auf Antrag der dinglich Verfügungsberechtigten. Für diese 
Alternative ist demnach die Zustimmung der Betroffenen nötig. 

In der Widmung der Straßenbaubehörde kommt der Willensentschluss des 
Grundstückseigentümers zum Ausdruck, den Weg unwiderruflich einem be-
schränkten Verkehr zur Verfügung zu stellen. Hierdurch wird die verkehrsmä-
ßige Erschließung der innenliegenden Grundstücke sichergestellt. Bei der vor-
liegenden Stichstraße ist ein Wenden durch Zurückstoßen innerhalb des pri-
vaten Grundstücks möglich. Auf Grund des zu erwartenden geringen Ver-
kehrsaufkommens sind auch die gewählten Regelquerschnitte von 4,00 m so-
wie die gewählten Wendemöglichkeiten ausreichend. 

 
8.2.8  Nutzungskonfliktlösung, Immissionsschutz 

8.2.8.1  Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Un-
tersuchung der zu erwartenden Straßenverkehrslärmimmissionen der Bun-
desstraße B 19 und der Kreisstraße OA 1 im Plangebiet durch die Sieber Con-
sult GmbH durchgeführt (Gutachten vom 14.07.2023).  

Es zeigt sich, dass aufgrund der vorliegenden topografischen Situation die 
Lärmemissionen der Bundesstraße B 19 weitestgehend abgeschirmt werden 
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können. Die Lärmemissionen der Kreisstraße OA 1 spielen im Plangebiet eine 
untergeordnete Rolle. Im Tageszeitraum wird der Orientierungswert der 
DIN 18005 1, Beiblatt 1 für ein allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) im 
Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss eingehalten. Im 2. Obergeschoss wird 
der Orientierungswert an der Westfassade geringfügig um weniger als 1 dB 
überschritten.  

Im Nachtzeitraum wird der Orientierungswert der DIN 18005 1, Beiblatt 1 für 
ein allgemeines Wohngebiet (WA) von 45 dB(A) im Erdgeschoss eingehalten. 
Im 1. Obergeschoss wird der Orientierungswert an der Westfassade geringfü-
gig um bis zu 1 dB überschritten. Im 2. Obergeschoss wird der Orientierungs-
wert an der Westfassade sowie an der Nord- und Südfassade um bis zu 3 dB 
überschritten.  

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden somit sowohl tagsüber als 
auch nachts auf allen Geschossebenen eingehalten.  

Aufgrund der geringen Überschreitungen, welche durch die topografische Si-
tuation zudem lediglich die Obergeschosse betreffen, wird der damit einher-
gehende Konflikt durch die Festsetzungen passiver Lärmschutzmaßnahmen 
gelöst. Im Bebauungsplan ist für das 1. und 2. Obergeschoss die Orientierung 
der zum Lüften erforderlichen Fensteröffnungen der zum Schlafen bestimm-
ten Räume (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) auf die der Bundesstraße rück-
wärtige Gebäudeseite (Osten) festgesetzt. Eine Orientierung der zum Lüften 
erforderlichen Fensteröffnungen der Aufenthaltsräume im 2. Obergeschoss 
wird aufgrund der geringfügigen Überschreitung von weniger als 1 dB Tages-
zeitraum als nicht erforderlich angesehen. Maßnahmen zum Schutz der Au-
ßenwohnbereiche sind nicht erforderlich, die für Außenwohnbereiche (Terras-
sen und Balkone) oft herangezogenen Werte von 62 dB(A) bzw. 64 dB(A) wer-
den deutlich unterschritten. 

Eine Festsetzung zur Schalldämmung der Außenbauteile gemäß DIN 4109 ist 
aufgrund der geringen zu erwartenden Außenlärmpegel nicht erforderlich.  

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse gesichert. 

8.2.8.2  Für die überplanten und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach 
Auskunft der Fachbehörden keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen 
bekannt. Unabhängig davon ist die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreis-
verwaltungsbehörde) unverzüglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten 
gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG), sofern bei Aushubarbeiten bzw. weiteren 
Erkundungen organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, 
die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten. 

8.2.8.3  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzen-
den Landwirtschaft ist hingewiesen. 

 
8.2.9  Wasserwirtschaft 

8.2.9.1  Das anfallende Schmutzwasser wird der Kläranlage des Abwasserverbandes 
Kempten zugeführt. Die Anlage ist ausreichend dimensioniert. 
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8.2.9.2  In den privaten Grundstücken ist Niederschlagswasser von versiegelten Flä-
chen (Dach- und Hofflächen), soweit dies aufgrund der Bodenbeschaffenheit 
möglich ist, auf dem Grundstück über die belebte Bodenzone (z. B. Mulden-
versickerung, Flächenversickerung) oder durch speziell herzustellende Versi-
ckerungsanlagen (u. a. Sickerschächte, Rigolen) in den Untergrund zu versi-
ckern. Sickerschächte und Rigolen ohne Vorreinigung sind unzulässig. 

Sofern eine Versickerung über die belebte Bodenzone oder durch speziell 
herzustellende Versickerungsanlagen (u. a. Sickerschächte, Rigolen) nicht 
möglich ist, muss dies über ein entsprechendes Fachgutachten nachgewie-
sen werden. 

8.2.9.3  Die Wasserversorgung des Gebietes erfolgt durch Anschluss an den Zweck-
verband Fernwasserversorgung, Oberes Allgäu. 

8.2.9.4  Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. Aufgrund der Erfah-
rungen im Rahmen von räumlich nahe gelegenen Bauvorhaben in Verbindung 
mit der Beschaffenheit der anstehenden Böden, ist nicht mit oberflächennah 
anstehendem Grundwasser zu rechnen. 

 
8.2.10  Geologie 

8.2.10.1  Das Plangebiet gehört zur geologischen Einheit "Moräne (Till), würmzeitlich". 
Die Gesteinsbeschreibung wird mit "Kies bis Blöcke, sandig bis schluffig oder 
Schluff, tonig bis sandig, kiesig bis blockig (Till, korn- oder matrixgestützt)" 
angegeben. Hieraus haben sich fast ausschließlich Pararendzina und Braun-
erde-Pararendzina herausgebildet. Gebietsweise gehen diese Bodentypen in 
Braunerden, gering verbreitet auch Parabraunerden über. Gemäß Reichsbo-
denschätzung wird die Fläche als lS II b 3 klassifiziert. Die darausfolgende Be-
wertung der Bodenfunktionen wird unter Ziffer 8.2.1.4 erläutert. 

8.2.10.2  Für das Plangebiet sind keine Georisiken bekannt. 

8.2.10.3  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit land-
schaftstypischen und ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der 
Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet werden. 

8.2.10.4  Bodenaushub und -versiegelungen sollen so gering wie möglich ausfallen. Bei 
Abtrag, Lagerung und Transport des Bodens im Zuge der Baumaßnahmen ist 
auf einen sorgsamen, schonenden und fachgerechten Umgang zu achten. 
Dies kann durch eine bodenkundliche Baubegleitung gewährleistet werden. 
Eine Befahrung oder Bearbeitung des Bodens bei Nässe sollte unter allen Um-
ständen verhindert werden. Vermischungen der Bodenhorizonte und Verdich-
tungen oder Verunreinigungen des Bodens sollen vermieden werden. Beson-
ders künftige Grünflächen sollen vor Bodenbeeinträchtigungen geschützt 
werden, es empfiehlt sich daher die Bereiche während Baumaßnahmen zum 
Beispiel durch Bauzäune abzusperren. Überschüssiger Boden soll sinnvoll und 
möglichst vor Ort wiederverwendet werden. Nach Abschluss der Baumaßnah-
men sollen beeinträchtigte Böden wiederhergestellt oder rekultiviert werden. 
Informationen zu einem fachgerechten Umgang mit dem Boden finden sich in 
den DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial"), 
DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten") und 
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DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauarbeiten", 
die bei der Bauausführung einzuhalten sind. In den Hinweisen unter dem 
Punkt "Bodenschutz" finden sich weitere Hinweise und Handlungsempfehlun-
gen. 
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9  Begründung – Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 
und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) sowie Abar-
beitung der Eingriffsregelung des § 1a 
BauGB, Konzept zur Grünordnung 

  

9.1  Einleitung (Nr. 1 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

9.1.1  Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele der 1. Erweiterung des 
Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" (Nr. 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 
BauGB)  

9.1.1.1  Durch die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" wird ein all-
gemeines Wohngebiet ausgewiesen. 

9.1.1.2  Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand des Ortsteiles "Martinszell", süd-
westlich des Hauptortes Waltenhofen. Der Geltungsbereich umfasst die ge-
schotterte Zufahrt zum Plangebiet von der "Illerstraße" kommend. Der Bereich 
des geplanten Wohngebäudes wird überwiegend als Weide genutzt. Westlich 
liegt ein Gehölzbestand, welcher sich aus standortheimischen Sträuchern und 
jungen Bäumen zusammensetzt und als Biotop geschützt ist (siehe Ziffer 
8.1.2.4). Die Gehölzbestände nordöstlich außerhalb des Geltungsbereiches 
sind ebenfalls Teilflächen des Biotops. Beide Teilflächen verlaufen linear in 
nördliche Richtung und Rahmen auch außerhalb des Plangebietes das dazwi-
schen liegende Grünland ein. Südwestlich grenzt Bestandsbebauung an das 
Plangebiet. Südöstlich stockt ein Gehölzbestand. Hinter diesem ist weitere 
Bestandsbebauung vorhanden. Westlich des überplanten Gebietes verläuft 
die "Illerstraße", jenseits davon die Bundesstraße 19. 

9.1.1.3  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung eines "Allgemei-
nen Wohngebietes (WA)" zur Deckung des gemeindlichen Wohnraumbedarfs. 

9.1.1.4  Wesentliche Festsetzungen der 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Mar-
tinszell-Nord" sind die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes mit einer 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3, maximalen Gebäudehöhen von 
745,40 m ü. NHN, einer EFH von 734,40 m ü. NHN, privaten Grünflächen im 
Westen, Norden und Osten und zu pflanzenden Gehölzen innerhalb diesen. 
Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege sind mit wasser-
durchlässigen Belägen auszuführen. 

9.1.1.5  Für die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" ist eine Um-
weltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen sowie ein Umweltbericht 
gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu 
erstellen. 

9.1.1.6  Der Bedarf an Grund und Boden (Geltungsbereich) beträgt insgesamt 
2.212 m², davon sind 655 m² allgemeines Wohngebiet, 500 m² Verkehrsflä-
chen, 125 m² Verkehrsbegleitgrün und 932 m² Grünflächen. 

9.1.1.7  Der nach Berücksichtigung der planinternen Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen verbleibende Ausgleichsbedarf von 900 Wertpunkten muss an 
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anderer Stelle erbracht werden. Für den Nachweis des Ausgleichs werden be-
reits generierte Ökopunkte erworben. Der Ausgleichsbedarf wird nach dem 
Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in Wertpunkten und 
nicht in Ökopunkten angegeben. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise zur 
Ermittlung des Eingriffs bzw. der Aufwertung einer Ausgleichsmaßnahme (Be-
stand – Planung), kann der Bedarf an Wertpunkten 1:1 in Ökopunkte übersetzt 
werden. Es sind also 900 Ökopunkte erforderlich. Der Kauf der Ökopunkte wird 
rechtzeitig vor Fassung des Satzungsbeschlusses nachgewiesen. 

  
9.1.2  Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen (Nr. 1b Anlage zu § 2 

Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

9.1.2.1  Regionalplan: 

Das geplante Wohngebiet liegt vollständig innerhalb des im Regionalplan der 
Region Allgäu festgelegten Trenngrüns zwischen Martinszell und Oberdorf bei 
Immenstadt (vgl. RP 16 B V 1.6 (Z) i. V. m. Karte 2 "Siedlung und Versorgung"). 
Durch die Ausweisung der noch verbliebenen Freiräume zwischen den ge-
nannten Ortsteilen als Trenngrünfläche mit land- und forstwirtschaftlicher 
Nutzung bzw. als großflächige Grünzonen soll das Zusammenwachsen der 
Siedlungsbereiche vermieden werden. Eine Bebauung im Bereich des Trenn-
grüns ist nicht zulässig. Allerdings handelt es sich hierbei um eine zeichnerisch 
erläuternde Darstellung verbaler Ziele. Erforderlich ist dadurch immer eine in-
haltliche Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Ziel. Vorliegend ist als Be-
sonderheit anzumerken, dass die Darstellung der Trenngrünflächen in dem 
Bereich insbesondere der Trassensicherung der damals geplanten B 19 
diente. Ein Zusammenwachsen der Ortsteile "Martinszell" sowie "Oberdorf" 
war zu vermeiden, um den geplanten Ausbau der B 19 nicht zu gefährden. In 
dieser Hinsicht hat die erläuternde Darstellung der Trenngrünfläche dokumen-
tarischen Charakter, da der Ausbau der B 19 mittlerweile vollzogen ist. Die 
konkrete Funktion des hier in Frage stehenden Trenngrüns (hier: Trassensi-
cherung) sowie die damit zusammenhängende übergeordnete Funktion der 
Vermeidung des weiteren Zusammenwachsens von Baugebieten und der 
Ausbildung von geschlossenen Siedlungsbändern ist vorliegend erfüllt. Die 
1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" steht somit nicht in 
Widerspruch zu dem im Regionalplan der Region Allgäu festgelegten Trenn-
grün (siehe Kapitel 7.2.3. "Übergeordnete Planungen" in der städtebaulichen 
Begründung). Dies wurde von der Regierung von Schwaben im Zuge eines 
Besprechungstermines am 05.07.2023 bestätigt. 

9.1.2.2  Flächennutzungsplan: 

Die Gemeinde Waltenhofen verfügt über einen rechtsgültigen Flächennut-
zungsplan. Die überplanten Flächen werden hierin überwiegend als "Fläche 
für die Landwirtschaft" dargestellt. Darüber hinaus befinden sich innerhalb 
des Geltungsbereiches u. a. Darstellungen als "Gemischte Baufläche (M)" (Zu-
fahrtsbereich) und "Einzelbäume". Da die im Bebauungsplan getroffenen Fest-
setzungen und Gebietseinstufungen mit den Darstellungen des gültigen Flä-
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chennutzungsplanes nicht übereinstimmen, ist eine Änderung des Flächen-
nutzungsplanes erforderlich. Diese erfolgt im so genannten Parallelverfahren 
(gem. § 8 Abs. 3 BauGB). 

9.1.2.3  Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet "Werdensteiner Moos" (ID 8327-303) liegt 
südwestlich in über einen Kilometer Entfernung. Bei Berücksichtigung der 
festgesetzten Minimierungsmaßnahmen der guten naturschutzfachlichen 
Praxis (bspw. Ein- und Durchgrünung, insektenschonende Außenbeleuchtung 
und Reduktion der Reflektion von Photovoltaikanlagen) sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des oben genannten FFH-Ge-
bietes nicht zu erwarten. Eine FFH-Vorabschätzung bzw. eine weitere Ver-
träglichkeitsprüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht erforderlich. 

9.1.2.4  Weitere Schutzgebiete/Biotope: 

− Westlich innerhalb des Geltungsbereiches liegt eine Teilflächen des gemäß 
§ 30 BNatSchG geschützten Biotops "Hecken und Feldgehölze bei Martins-
zell" (Biotop-Nr. 8327-0242, Teilfläche –001). Östlich und südwestlich au-
ßerhalb liegen die Teilflächen –003, –005 und –006. 

− Südöstlich bzw. östlich unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzend 
liegt eine bestehende Ausgleichs- und Ersatzfläche (ÖFK-Lfd-Nr. 141407). 

− Das Plangebiet befindet sich in keinem bestehenden oder geplanten, öf-
fentlichen Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen 
Vorranggebiet Wasserversorgung. 

− Darüber hinaus sind keine weiteren geschützten Bestandteile von Natur 
und Landschaft betroffen. 

  
9.2  Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf der 

Grundlage der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB (Nr. 2 Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

9.2.1  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die 
voraussichtlich erheblich beeinflusst werden (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) 

9.2.1.1  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Naturnähe, Empfindlichkeit 
und der Vernetzungsgrad der betrachteten Lebensräume sowie das Vorkom-
men geschützter oder gefährdeter Arten bzw. Biotope. 

− Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine am Ortsrand 
gelegene, überwiegend landwirtschaftlich genutzte Weide. Aufgrund der 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist die pflanzliche Artenvielfalt be-
grenzt und weitestgehend auf anspruchslose, häufige Arten der Wirt-
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schaftswiesen beschränkt. Es gibt demnach keinerlei Hinweise auf beson-
dere oder seltene Artenvorkommen von Pflanzen (bspw. Arten der "Roten 
Liste"). 

− Die geschotterte Zufahrt von der "Illerstraße" kommend ist in der Mitte der 
Fahrspur durchgehend von Vegetation bewachsen. In diesem Bereich kom-
men neben den gängigen Wiesenarten auch Pflanzen ruderaler und stark 
beanspruchter Standorte vor. 

− Das westlich im Plangebiet stockende Feldgehölz besteht aus standorthei-
mischen Bäumen und Sträuchern und setzt sich aus zahlreichen Arten zu-
sammen. Die Bäume sind jedoch alle in jungem Alter. 

− Das Plangebiet ist durch die im Umfeld vorhandenen Nutzung hinsichtlich 
seiner Funktion im Biotopverbund stark vorbelastet (Bundesstraße 19 west-
lich, Wohnbebauung südlich). Die westlich innerhalb des Plangebietes sto-
ckenden und die östlich außerhalb gelegenen linearen Gehölzbestände 
verlaufen in nordöstliche Richtung und stellen ein bedeutsames Wande-
relement in die offene Landschaft dar. 

− Um zu prüfen, ob im überplanten Bereich artenschutzrechtlich relevante 
Arten vorkommen, wurde das Gebiet durch Biologen der meixner Stadtent-
wicklung GmbH und durch Hrn. Weixler begangen (siehe "Prüfung auf die 
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG für die beson-
deren und streng geschützten Tierarten" in der Fassung vom 07.11.2022 
und "Artenschutzrechtliches Kurzgutachten zum Vorkommen von Brutvo-
gelarten im Bereich der geplanten Erweiterung des Bebauungsplans Mar-
tinszell-Nord" in der Fassung vom 17.07.2023). Dabei wird den Gehölzbe-
ständen eine Eignung für Zweig- und Bodenbrütern attestiert. Relevante 
Baumhöhlen oder Nester konnten jedoch nicht festgestellt werden, sind je-
doch auch nicht auszuschließen. Bodenbrüter werden aufgrund der Nut-
zung und der umgebenden Gehölzkulisse ausgeschlossen. Ein Abwandern 
von Halblandoffenarten wird im Gutachten nicht ausgeschlossen, da be-
nachbarte Reviere in aller Regel besetzt sind. Bei den Fledermäusen konnte 
nicht abschließend bewertet werden, ob Winterquartiere oder Wochenstu-
ben vorhanden sind. In der angrenzenden Bestandsbebauung sind gebäu-
debewohnende Arten wahrscheinlich. Die Nutzung der Gehölzstrukturen 
und des dazwischenliegenden Grünlands als Jagdhabitat ist wahrschein-
lich, wird aber ebenfalls nicht abschließend bewertet. Ein Vorkommen von 
Haselmäusen wird nicht ausgeschlossen. Tatsächliche Nachweise liegen 
jedoch nicht vor. Hinsichtlich Reptilien wird die Struktur des Plangebietes 
als ungeeignet eingestuft. Die Gehölzbestände sind potenziell als Landle-
bensraum und als Überwinterungsquartier für Amphibien geeignet. In Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde das Plangebiet an 
drei Terminen zur Brutzeit des Neuntöters untersucht. Ein Vorkommen des 
Neuntöters kann anhand der Untersuchungsergebnisse ausgeschlossen 
werden. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

 

 



 

  
  

 Gemeinde Waltenhofen    1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" 
Textteil mit 82 Seiten, Fassung vom 16.01.2024 Seite 46 

9.2.1.2  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als 
Standort für Kulturpflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskör-
per im Wasserkreislauf sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe. Auch die 
Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bodenprofils und der 
geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als 
Beurteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flä-
chen für eine Bebauung bewertet. 

− Das Plangebiet gehört zur geologischen Einheit "Moräne (Till), würmzeit-
lich". Die Gesteinsbeschreibung wird mit "Kies bis Blöcke, sandig bis schluf-
fig oder Schluff, tonig bis sandig, kiesig bis blockig (Till, korn- oder matrix-
gestützt)" angegeben. Hieraus haben sich fast ausschließlich Pararendzina 
und Braunerde-Pararendzina herausgebildet. Gebietsweise gehen diese 
Bodentypen in Braunerden, gering verbreitet auch Parabraunerden über. 
Gemäß Reichsbodenschätzung wird die Fläche als lS II b 3 klassifiziert. Die 
natürlichen Bodenfunktionen basierend auf der Reichsbodenschätzung 
(Bodenschätzung im BayernAtlas Plus, geoportal.bayern.de) sowie der Ar-
beitshilfe "Das Schutzgut Boden in der Planung" des Bayerischen Landes-
amtes für Umweltschutz werden wie folgt bewertet: 

- Unversiegelte Böden wirken auf den natürlichen 
Wasserhaushalt ausgleichend und vermindern ober-
flächlichen Abfluss sowie Hochwasserereignisse. 
Dieses sogenannte Retentionsvermögen (bei Nieder-
schlagsereignissen) der Böden im Plangebiet ist mit 
der Wertklasse 3,5 als mittel bis hoch einzustufen, so-
dass dieses Vermögen in seiner Funktion möglichst 
erhalten bleiben sollte. 

- Das Rückhaltevermögen des Bodens für Schwerme-
talle, deren Einträge Folge verschiedenster anthropo-
gener Aktivitäten sein können, wird mit Wertklasse 2 
als gering bewertet. 

- Die natürliche Ertragsfähigkeit beschreibt die Fähig-
keit eines Bodens Biomasse zu produzieren. Böden 
mit einer hohen Ertragsfunktion sollten unbebaut und 
damit der Nahrungsmittelproduktion vorbehalten 
bleiben. Gemäß der Reichsbodenschätzung wurde 
für die im Plangebiet anstehenden Böden eine Grün-
landzahl von 20 ermittelt, was nach der landesweiten 
Bewertungsskala einer sehr geringen Ertragsfähigkeit 
(Wertklasse 1) entspricht. 

- Das Standortpotenzial für die natürliche Vegetation 
beschreibt die Eignung eines Bodens zur Ansiedlung 
potenziell natürlicher Pflanzengesellschaften. Da die 
Grünlandzahl mit 20 und somit auch die natürliche Er-
tragsfähigkeit im sehr geringen Bereich liegen, wird 
aus Sicht des Naturschutzes von einer eher hohen 
Wahrscheinlichkeit ausgegangen, im Plangebiet 
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hochwertige Lebensgemeinschaften anzutreffen 
bzw. Standorte für deren Ansiedlung anzutreffen. Die 
genaue Einschätzung des Standortpotenzials für die 
natürliche Vegetation kann jedoch nur expertenge-
stützt erfolgen. 

− Die Böden sind größtenteils unversiegelt, lediglich im Bereich der geschot-
terten Zufahrt besteht eine Teilversiegelung. Aufgrund der derzeitigen Nut-
zungen können die vorkommenden Böden ihre Funktion als Ausgleichskör-
per im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch wei-
testgehend unbeeinträchtigt erfüllen. 

− Über die Durchlässigkeit der vorkommenden Böden für Niederschlagswas-
ser liegen noch keine genauen Informationen vor. 

− Für das Plangebiet sind keine Georisiken bekannt. 

− Laut Auskunft der Behörden ist auf den überplanten Flächen und den un-
mittelbar angrenzenden Flächen kein Vorkommen von Altlasten bekannt. 

− Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit 
landschaftstypischen und ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung 
der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet werden. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

9.2.1.3  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes Wasser sind zum einen die Natur-
nähe der Oberflächengewässer (Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte), 
zum anderen die Durchlässigkeit der Grundwasser führenden Schichten, das 
Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die Grundwasser-
neubildung sowie – abgeleitet aus den genannten Kriterien – die Empfindlich-
keit des Schutzgutes Wasser gegenüber Beeinträchtigungen durch das Vor-
haben. 

− Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar 
angrenzend. 

− Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. Aufgrund der Er-
fahrungen im Rahmen von räumlich nahe gelegenen Bauvorhaben in Ver-
bindung mit der Beschaffenheit der anstehenden Böden, ist nicht mit ober-
flächennah anstehendem Grundwasser zu rechnen. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

9.2.1.4  Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Die für die Wasserwirtschaft wichtigen Gesichtspunkte sind die Versorgung 
des Plangebietes mit Trinkwasser, die Entsorgung von Abwässern, die Ablei-
tung bzw. Versickerung von Niederschlagswasser sowie eventuell auftreten-
des Hangwasser oder Hochwasser von angrenzenden Gewässern, das zu 
Überflutungsproblemen im Plangebiet führt. 

− Momentan fallen im Gebiet keine Abwässer an. 
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− Anfallendes Niederschlagswasser versickert breitflächig über die belebte 
Oberbodenschicht bzw. fließt oberflächig über diese ab. Das Plangebiet ist 
nicht an die gemeindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 

− Gemäß den öffentlichen, digitalen Kartenwerken des BayernAtlas liegt der 
überplante Bereich nicht innerhalb von hochwassergefährdeten Bereichen 
für extreme (HQextrem) und hundertjährige Hochwasserereignisse (HQ100). 

− Das Gelände fällt von Westen nach Osten stark terrassenförmig ab. Hier-
durch kann es bei Starkregenereignissen zum oberflächigen Zufluss von 
Niederschlagswasser kommen. 

9.2.1.5  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchst. a und h BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Luftqualität sowie das Vor-
kommen von Kaltluftentstehungsgebieten und Frischluftschneisen. 

− Das Plangebiet liegt innerhalb des Klimabezirks "Schwäbisches Alpenvor-
land", welches generell durch hohe Niederschläge und eher niedrige Jah-
res-durchschnittstemperaturen gekennzeichnet ist. Die Jahresmitteltem-
peratur liegt bei 6.1°C, die mittlere Jahresniederschlagsmenge ist mit 
1.526 mm relativ hoch. Der Föhn, der als Fallwind von den Alpen kommt, 
kann jedoch vor allem im Winter wärmere Luftmassen herantragen. 

− Die offenen Flächen des Plangebietes dienen der lokalen Kaltluftproduktion 
und tragen aufgrund des von Westen nach Osten abfallenden Geländes zu 
einer Kühlung der östlich gelegenen Bestandsbebauung bei. 

− Die Gehölzbestände produzieren Sauerstoff und tragen mit ihrer luftfiltern-
den und temperaturregulierenden Wirkung zur Verbesserung des lokalen 
Kleinklimas bei. 

− Das Plangebiet ist nahezu vollständig unversiegelt. Hinsichtlich der Wär-
meabstrahlung besteht daher nur eine geringe thermische Belastung für 
das Kleinklima. 

− Messdaten zur Luftqualität liegen nicht vor. Aus dem Kfz-Verkehr der an-
grenzenden Verkehrswege und Wohnbebauung reichern sich in gewissem 
Umfang Schadstoffe in der Luft an. 

− Durch die landwirtschaftliche Nutzung des Plangebietes kann es in den an-
grenzenden Wohngebieten zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder 
Staubemissionen kommen (z. B. Ausbringen von Flüssigdung oder Pflan-
zenschutzmitteln). Von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen nördlich des Plangebietes kann es wiederum zeitweise zu belästigen-
den Geruchs- oder Staubemissionen kommen. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

9.2.1.6  Schutzgut Landschaftsbild (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes sind die Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit der Landschaft. Die Einsehbarkeit in das Plangebiet, Blickbeziehungen 
vom Gebiet und angrenzenden Bereichen in die Landschaft sowie die Erho-



 

  
  

 Gemeinde Waltenhofen    1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" 
Textteil mit 82 Seiten, Fassung vom 16.01.2024 Seite 49 

lungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herangezogen.Walten-
hofen liegt innerhalb der Naturraum-Haupteinheit des "Voralpinen Moor- und 
Hügellandes" und wird innerhalb dieser der Naturraum-Einheiten der "Iller-
Vorberge" zugeordnet. Das Landschaftsbild in der Gemeinde ist geprägt 
durch einen Wechsel aus kleineren Waldflächen und landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, welche im Gemeindegebiet nahezu ausschließlich als Grünland 
genutzt werden. 

− Beim Plangebiet selbst handelt es sich überwiegend um intensiv als Weide 
genutztes Grünland am nördlichen Ortsrand des Ortsteiles "Martinszell". 
Der überplante Bereich ist aufgrund der Ortsrandlage für das Ortsbild von 
gewisser Bedeutung. Die Gehölzstrukturen innerhalb des überplanten Be-
reiches stellen sowohl ökologisch hochwertige als auch kulturlandschaft-
lich bedeutende Elemente dar. 

− Aufgrund des von Westen nach Osten stark abfallenden Geländes und der 
Exponiertheit des Plangebietes, bestehen Blickbeziehungen in nördliche, 
östliche und südliche Richtung, wobei letztere aufgrund der Bestandsbe-
bauung eingeschränkt ist. In westliche Himmelsrichtung ist keine Einseh-
barkeit gegeben, da das Gelände in diese Richtung ansteigt und die ge-
plante Bebauung am Fuß einer Terrassierung liegt. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

9.2.1.7  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sowie die Erholungseignung des Gebietes. 

− Das Plangebiet wird landwirtschaftlich als Intensivweide genutzt. Die Er-
tragsflächen haben eine Bedeutung für die Sicherung und Entwicklung der 
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und für die regionale Land-
wirtschaft. 

− Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Elemente mit Bedeutung 
für eine qualitätsvolle Freizeit- und Erholungsinfrastruktur. Westlich außer-
halb des Geltungsbereichs hinter der Gehölzstruktur verläuft ein Radweg 
des Wegenetzes des Landkreises (Freizeitwege-ID 14128). Östlich des 
überplanten Bereiches verläuft ein Wanderweg des Allgäu – Wanderwege-
netzes (Freizeitwege-ID 12716). 

− Die geschotterte Zufahrt von der "Illerstraße" kommend kann von den An-
wohnern als Wegeverbindung in nördliche Richtung zur offenen Landschaft 
genutzt werden, bspw. für Spaziergänge oder Gassi-Runden. 

− Messdaten zur Luftqualität liegen nicht vor. Aus dem Kfz-Verkehr der an-
grenzenden Verkehrswege und der Wohnbebauung reichern sich in gewis-
sem Umfang Schadstoffe in der Luft an. 

− Auf das Plangebiet wirken die Verkehrslärmimmissionen der westlich ver-
laufenden Bundestraße 19 sowie der Kreisstraße OA 1 ein. Aus diesem 
Grund ist die Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung erfor-
derlich, welche die Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet ermittelt und 
gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 bewertet. 
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− Durch die landwirtschaftliche Nutzung des Plangebietes kann es in den an-
grenzenden Wohngebieten zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder 
Staubemissionen kommen (z. B. Ausbringen von Flüssigdung oder Pflan-
zenschutzmitteln). Von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen nördlich das Plangebietes kann es wiederum zeitweise zu belästigen-
den Geruchs- oder Staubemissionen kommen. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

9.2.1.8  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB): 

− Es befinden sich keine Baudenkmäler im überplanten Bereich. Nach jetzi-
gem Kenntnisstand liegen auch keine Bodendenkmäler im Wirkbereich der 
Planung. 

− Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

9.2.1.9  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB): 

− Derzeit befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Anlagen zur Gewin-
nung von Wärme oder Strom aus alternativen Energiequellen. 

− Laut Energieatlas Bayern beträgt die mittlere jährliche Globalstrahlung 
1.150 – 1.164 kWh/m². Bei einer mittleren Sonnenscheindauer von 
1.750 – 1.799 Stunden pro Jahr sind in Verbindung mit dem stark terrassen-
förmig von Westen nach Osten abfallenden Geländes die Voraussetzungen 
für die Gewinnung von Solarenergie gut. 

− Laut Energieatlas Bayern ist der Bau einer Erdwärmesondenanlage inner-
halb des Plangebietes grundsätzlich möglich. 

9.2.1.10  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflan-
zen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, Kul-
turgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB):  

Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen, 
wurden diese bei der Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter angemerkt. 

  
9.2.2  Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Nichtdurchführung der Planung (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

9.2.2.1  Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt das intensiv genutzte Weideland als 
landwirtschaftlicher Ertragsstandort sowie als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen erhalten. An der biologischen Vielfalt ändert sich nichts aufgrund von 
baulichen Maßnahmen in diesem Bereich. Es ist keine Veränderung der vor-
kommenden Böden und der geologischen Verhältnisse sowie des Wasser-
haushaltes und der Grundwasserneubildung zu erwarten. Das Gebiet wird 
nicht an die Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen und bleibt unbe-
baut. Damit bleiben auch die Luftaustauschbahnen sowie die Luftqualität un-
verändert. Es ergibt sich keine Veränderung hinsichtlich der Kaltluftentste-
hung. Das Landschaftsbild, die Erholungseignung sowie die Auswirkungen auf 
den Menschen bleiben unverändert. Es bestehen weiterhin keine Nutzungs-
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konflikte. Die Biotope und ihre Verbundfunktion bleiben unverändert. Hinsicht-
lich des Schutzgutes Kulturgüter ergeben sich keine Veränderungen. Bei 
Nichtdurchführung der Planung sind keine zusätzlichen Energiequellen nötig. 
Die bestehenden Wechselwirkungen erfahren keine Veränderung. 

9.2.2.2  Unabhängig davon können Änderungen eintreten, die sich nutzungsbedingt 
(z. B. Intensivierung oder Extensivierung der Grünlandnutzung), aus großräu-
migen Vorgängen (z. B. Klimawandel) oder in Folge der natürlichen Dynamik 
(z. B. Populationsschwankungen, fortschreitende Sukzession) ergeben. Diese 
auch bisher schon möglichen Änderungen sind aber nur schwer oder nicht 
prognostizierbar. Zudem liegen sie außerhalb des Einflussbereichs der Ge-
meinde; ein unmittelbarer Bezug zur vorliegenden Planung besteht nicht. 

  
9.2.3  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planung - Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
hinderung, Verringerung bzw. ihrem Ausgleich und ggf. geplanter Überwa-
chungsmaßnahmen (Nr. 2b und c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

9.2.3.1  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): 

− Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die damit ein-
hergehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Weide-
lands vorkommenden Tiere und Pflanzen verloren. 

− Um einen Eingriff in den als Biotop geschützten Gehölzbestand im westli-
chen Plangebiet zu vermeiden, wurde die Baugrenze so weit nach Osten 
verschoben, dass eine Überplanung vermieden wird. Das Biotop selbst wird 
mit einer Pflanzbindung als zu erhalten festgesetzt. Zwischen Baugrenze 
und Biotop wird eine private Grünfläche festgesetzt, welche mit standort-
heimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen ist. In der Festsetzung 
zur insektenfreundlichen Beleuchtung ist enthalten, dass keine Beleuch-
tungen auf der Westseite des Gebäudes angebracht werden dürfen, um 
eine nächtliche Beleuchtung des Biotops zu vermeiden. 

− Das Gebiet kann in Zukunft eine höhere Artenvielfalt aufweisen. Ein Teil der 
Pflanzenarten wird jedoch höchstwahrscheinlich nicht heimisch und/oder 
standortgerecht sein. Auch bei den Tieren werden vor allem Kulturfolger 
und Ubiquisten von den Änderungen profitieren. Die Vielfalt der Lebens-
räume wird sich erhöhen (Gärten, Straßenbegleitgrün, teilversiegelte Berei-
che usw.). Die Mehrzahl der neu entstehenden Lebensräume wird jedoch 
stark anthropogen beeinflusst und aller Wahrscheinlichkeit nach durch 
hohe Nährstoffkonzentrationen geprägt sein. Für aus naturschutzfachli-
cher Sicht besonders wertvolle Arten bieten die neuen Lebensräume kei-
nen Raum. 

− Die südöstlich bzw. östlich unmittelbar an den voraussichtlichen Geltungs-
bereich angrenzende Ausgleichs- und Ersatzfläche (ÖFK-Lfd-Nr. 141407) 
bleibt vom Vorhaben unberührt. Die Maßnahmen zur Vermeidung und Mi-
nimierung sorgen auch hier dafür, dass erhebliche Beeinträchtigungen ver-
mieden werden. 
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− Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des 
nächstgelegenen FFH-Gebietes "Werdensteiner Moos" (ID 8327-303) kön-
nen aufgrund der geplanten Inhalte des Vorhabens und der großen Distanz 
ausgeschlossen werden. 

− Sofern die im Hinweis zum Artenschutz unter Ziffer 5.10 beinhalteten Maß-
nahmen konsequent eingehalten werden, ist aus fachlicher Sicht das Ein-
treten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht zu erwarten. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung kann das 
Ausmaß des Lebensraumverlustes reduziert werden. Es werden folgende 
grünordnerische Maßnahmen festgesetzt: 

- Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standort-
gerechte, heimische Bäume und Sträucher zu ver-
wenden. Dies wird durch die Festsetzung einer 
Pflanzliste gesichert. Einheimische Bäume und Sträu-
cher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinle-
bewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neophyti-
schen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

- Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanz-
liste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird auf 
max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf 
diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch eine 
Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermög-
licht werden, ohne dass Fehlentwicklungen hinsicht-
lich naturschutzfachlicher oder landschaftsästheti-
scher Belange zu erwarten sind. 

- Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die 
Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell 
die in der Verordnung zur Bekämpfung der Feuer-
brandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 
20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert 
durch Artikel 10 der Verordnung vom 10.10.2012, 
BGBl. I S. 2113) genannten. Ausnahmsweise sind sol-
che Obstbaumsorten zulässig, die nicht oder nur in 
geringem Maße Überträger für die o. g. Erkrankungen 
sind. 

- Durch die Festsetzung, dass innerhalb der Fläche des 
allgemeinen Wohngebietes mindestens ein Laub-
baum und ein Strauch zu pflanzen sind, wird eine aus-
reichende Durchgrünung des Baugebietes gewähr-
leistet. Zudem verbessert sich hierdurch der Lebens-
raumwert der Flächen für siedlungstypische Tierar-
ten. 

- Zwischen Biotop und geplanter Bebauung wird eine 
private Grünfläche als Pufferzone und Ortsrandein-
grünung ohne bauliche Anlagen festgesetzt. Diese ist 
mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu 
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bepflanzen. In nördliche und östliche Richtung wer-
den ebenfalls private Grünflächen mit derselben 
Zweckbestimmung festgesetzt. Auch diese sind mit 
Gehölzen zu bepflanzen. 

- Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen 
(Freiflächen) sind gärtnerisch als unversiegelte Vege-
tationsflächen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte 
Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weni-
ger als 90 % aufweisen (sogenannte Schottergärten), 
sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. 

- Durch eine Pflanzbindung im Bereich des geschütz-
ten Biotops wird dessen dauerhafter Erhalt gewähr-
leistet. 

- Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst 
naturnah gestaltet werden sowie aus gestalterischen 
Gründen werden im Übergangsbereich zur freien 
Landschaft sowie in Bereichen, die an öffentliche Flä-
chen angrenzen, ausschließlich Laubgehölze zuge-
lassen. 

- Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, 
dass für die Außenbeleuchtung nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht ein-
gekofferte (staubdichte) LED-Lampen oder nach dem 
Stand der Technik vergleichbare insektenschonende 
Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 
4,50 m über der Geländeoberkante zulässig sind, 
welche ein bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht 
(Farbtemperatur kleiner/gleich 2.700 Kelvin) mit ge-
ringem UV- und Blauanteil aufweisen. Um eine nächt-
liche Beleuchtung des Biotops zu vermeiden, dürfen 
auf der Westseite des Gebäudes keine Beleuchtun-
gen angebracht werden. 

- Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen 
Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photovoltaik-
module zulässig, die einen Brechungsindex ≤ 1,26 
aufweisen. Dieser liegt damit signifikant unter dem 
Brechungsindex von Wasser mit 1,33. Somit wäre 
ausgeschlossen, dass Wasserinsekten die Module 
mit Wasser verwechseln. 

- Um die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewe-
sen zu erhalten, müssen der Einfriedung dienende 
bauliche Anlagen (z. B. Zäune, Schiebetor) mit Aus-
nahme erforderlicher Punktfundamente zur Gelände-
oberkante hin einen Höhenabstand von mind. 0,15 m 
aufweisen. 
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− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

  

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   
  Baustellenverkehr, Betrieb von 

Baumaschinen 
Belastung durch Lärm und Erschütte-
rungen, Staub- und u. U. auch 
Schadstoffemissionen 

– 

  Baustelleneinrichtungen, Boden-
ablagerungen, Baustraßen 

Verlust von Weidegrünland – 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

Verlust von Lebensräumen – 

  Anlage von Grünflächen, Pflan-
zung von Gehölzen 

Schaffung von Ersatzlebensräumen + 

  betriebsbedingt   

  Anliegerverkehr, Wohnnutzung 
(z. B. Freizeitlärm) 

u.U. Beeinträchtigung scheuer Tiere – 

  Lichtemissionen, Reflektionen 
von Photovoltaikanlagen 

Beeinträchtigung nachtaktiver oder 
wassergebundener Insekten (stark 
reduziert durch Festsetzungen zur 
Beleuchtung und zu PV-Anlagen) 

– 

  
9.2.3.2  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Durch die mit der Planung ermöglichten Bebauung und der damit einherge-
henden Versiegelung werden die Funktionen der betroffenen Böden beein-
trächtigt bzw. gehen ganz verloren. 

− Die versiegelten Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen 
oder die natürliche Vegetation dienen und bieten Bodenorganismen keinen 
Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Niederschlagswasser in 
diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. 

− Besonders durch die Hanglage ist das Bauvorhaben mit teilweise erhebli-
chen Eingriffen in den Boden verbunden, daher wird empfohlen bereits zu 
Beginn der Planung ein Bodenschutz- und Bodenverwertungskonzept zu 
erstellen. Bodenaushub und -versiegelungen sollen so gering wie möglich 
ausfallen. Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Bodens im Zuge der 
Baumaßnahmen ist auf einen sorgsamen, schonenden und fachgerechten 
Umgang zu achten. Dies kann durch eine bodenkundliche Baubegleitung 
gewährleistet werden. Eine Befahrung oder Bearbeitung des Bodens bei 
Nässe sollte unter allen Umständen verhindert werden. Vermischungen der 
Bodenhorizonte und Verdichtungen oder Verunreinigungen des Bodens 
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sollen vermieden werden. Besonders künftige Grünflächen sollen vor Bo-
denbeeinträchtigungen geschützt werden, es empfiehlt sich daher die Be-
reiche während Baumaßnahmen zum Beispiel durch Bauzäune abzusper-
ren. Überschüssiger Boden soll sinnvoll und möglichst vor Ort wiederver-
wendet werden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sollen beeinträch-
tigte Böden wiederhergestellt oder rekultiviert werden. Informationen zu 
einem fachgerechten Umgang mit dem Boden finden sich in den DIN 19731 
("Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial"), DIN 18915 ("Ve-
getationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten") und DIN 19639 "Bo-
denschutz bei Planung und Durchführung von Bauarbeiten", die bei der 
Bauausführung einzuhalten sind. In den Hinweisen unter dem Punkt "Bo-
denschutz" finden sich weitere Hinweise und Handlungsempfehlungen. 

− Vom Vorhaben sind landwirtschaftliche Ertragsflächen betroffen. Die Größe 
der voraussichtlich versiegelten Flächen ist insgesamt gering, da es sich 
lediglich um ein Baugrundstück handelt. Aufgrund des Umfangs der Bebau-
ung und der verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflächen kann davon 
ausgegangen werden, dass durch die Umwandlung der überplanten Flä-
chen kein landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet wird. 

− Auch wenn laut Auskunft der Behörden auf den überplanten Flächen und 
den unmittelbar angrenzenden Flächen keine Vorkommen von Altlasten be-
kannt sind, ist die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbe-
hörde) unverzüglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 
Abs. 2 BayBodSchG), sofern bei Aushubarbeiten bzw. weiteren Erkundun-
gen organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die 
auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die 
entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden reduziert wer-
den. Es werden folgende grünordnerische Maßnahmen festgesetzt: 

- Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für 
Stellplätze, Zufahrten u. a. untergeordnete Wege auf 
den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um 
die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens weitestge-
hend zu erhalten und damit die Abnahme der Versi-
ckerungsleistung des Bodens durch die Versiegelung 
zu minimieren. 

- Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei 
werden für baukonstruktive Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum 
Schutz des Bodens ausgeschlossen. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein mittlerer Eingriff in das Schutzgut. 

  

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   
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  Baustellenverkehr, evtl. Unfälle Eintrag von Schadstoffen – 

  Lagerung von Baumaterial, 
Baustelleneinrichtungen (Wege, 
Container) 

partielle Bodenverdichtung, evtl. Zer-
störung der Vegetationsdecke/Freile-
gen des Oberbodens 

– 

  Bodenabbau, -aufschüttungen 
und Bodentransport 

stellenweise Bodenverdichtung, Zer-
störung des ursprünglichen Boden-
profils 

– – 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

Bodenversiegelung – ursprüngliche 
Bodenfunktionen gehen verloren 

– – 

  gesamte Flächenbeanspruchung Verlust offenen belebten Bodens – – 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Wohnnutzung (Autowä-
sche, evtl. Gärtnern) 

Eintrag von Schadstoffen – 

  
9.2.3.3  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

− Gleiches gilt für bestehende oder geplante, öffentliche Trinkwasserschutz-
gebiete und wasserwirtschaftliche Vorranggebiete Wasserversorgung. 

− Durch die mit der Bebauung verbundene Versiegelung wird die Durchläs-
sigkeit der anstehenden Böden für Niederschlagswasser eingeschränkt. In-
folgedessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch die 
Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen 
Wasserhaushalt sind jedoch aufgrund der geringen Flächengröße nicht zu 
erwarten. Zudem werden die Auswirkungen der Versiegelung durch die 
Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend mini-
miert. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die 
entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser reduziert wer-
den. Es werden folgende grünordnerische Maßnahmen festgesetzt: 

- Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen 
(Freiflächen) sind gärtnerisch als unversiegelte Vege-
tationsflächen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte 
Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weni-
ger als 90 % aufweisen (sogenannte Schottergärten), 
sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. 

- Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für 
Stellplätze, Zufahrten u. a. untergeordnete Wege auf 
den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um 
die Grundwasserneubildung weitestgehend zu erhal-
ten. 
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- Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei 
werden für baukonstruktive Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum 
Schutz des Grundwassers ausgeschlossen. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein geringer in das Schutzgut. 

  

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr bei u. U. freilie-
gendem Grundwasser 

Schadstoffeinträge – 

  Lagerung von Baumaterial/Bo-
den, Baustelleneinrichtungen 
(Container) 

Bodenverdichtung, reduzierte Versi-
ckerung und mehr oberflächiger Ab-
fluss von Niederschlagswasser 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

durch Flächenversiegelung redu-
zierte Versickerung von Nieder-
schlagswasser im Gebiet, Verringe-
rung der Grundwasserneubildungs-
rate 

– – 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Wohnnutzung Schadstoffeinträge – 

  
9.2.3.4  Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Durch die Bebauung fallen künftig Abwässer an. Die Abwasserbeseitigung 
erfolgt durch Anschluss an den Abwasserverband Kempten. 

− Das auf den Straßenflächen anfallende Niederschlagswasser ist, soweit 
dies aufgrund der Bodenbeschaffenheit möglich ist, auf dem Grundstück 
über die belebte Bodenzone (z. B. Muldenversickerung, Flächenversicke-
rung) oder durch speziell herzustellende Versickerungsanlagen (u. a. Si-
ckerschächte, Rigolen) in den Untergrund zu versickern. Sickerschächte 
und Rigolen ohne Vorreinigung sind unzulässig. Sofern eine Versickerung 
über die belebte Bodenzone oder durch speziell herzustellende Versicke-
rungsanlagen (u. a. Sickerschächte, Rigolen) nicht möglich ist, muss dies 
über ein entsprechendes Fachgutachten nachgewiesen werden. 

− Die Wasserversorgung des Gebietes erfolgt durch den Anschluss an die 
Leitungen des Zweckverbandes Fernwasserversorgung, Oberes Allgäu. 

− Gebäude sind auch abseits von oberirdischen Gewässern vielfältigen Ge-
fahren durch Wasser (Starkregen, Sturzfluten, hohe Grundwasserstände) 
ausgesetzt. Aufgrund des von Westen nach Osten stark terrassenförmig 
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abfallenden Geländes, kann es bei Starkregenereignissen zum oberflächi-
gen Zufluss von Niederschlagswasser kommen. Bei urbanen Sturzfluten 
sind keine nennenswerten Vorwarnzeiten möglich. Um sicherzustellen, 
dass für die geplanten Gebäude keine Gefährdung durch Hochwasser ent-
steht, wurden Hinweise zum Überflutungsschutz für Planer und Bauherren 
aufgenommen, welche bei der Umsetzung der Bauvorhaben zu berücksich-
tigen sind. Das bedeutet auch, dass z. B. alle Leitungs- und Rohrdurchfüh-
rungen dicht sein müssen. Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf die 
geeignete Planung und Ausführung von Kellerabgängen, Kellerfenstern und 
Lichtschächten, sowie Haus- und Terrasseneingängen zu legen. Tiefgara-
genabfahrten sind so auszubilden, dass die Tiefgarage und der Keller nicht 
durch Starkregen oder hohe Grundwasserstände geflutet werden. Das Erd-
geschoß der Gebäude sowie Lichtschächte, Öffnungen und Treppenab-
gänge soll zur Sicherheit vor Wassergefahren daher deutlich über vorhan-
denem Gelände bzw. über dem jeweiligen Straßenniveau liegen und alles 
unter dieser Ebene wasserdicht sein. Darüber hinaus wird eine Erdge-
schoss-Fußbodenhöhe über NHN als Mindestwert, der nicht unterschritten 
werden darf, festgesetzt. 

  
9.2.3.5  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchst. a und h BauGB); Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels (Nr. 2b Buchstabe gg Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB): 

− Durch die Bebauung des Weidegrünlands wird die Kaltluftbildung im Plan-
gebiet unterbunden und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. 
Hierdurch entfällt auch die Kühlung der östlich gelegenen Bestandsbebau-
ung in Folge des abfallenden Geländes in diese Richtung. Aufgrund der 
nördlich verbleibenden Offenflächen lässt sich hieraus jedoch keine erheb-
liche Beeinträchtigung ableiten. 

− Die Gehölzbestände im Plangebiet werden als zu erhalten festgesetzt und 
durch Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern ergänzt. Hinsichtlich 
der Frischluftproduktion ergibt sich demnach sogar eine Verbesserung. Die 
neuen Gehölze tragen mit ihrer luftfilternden und temperaturregulierenden 
zu einer weiteren Verbesserung des Kleinklimas bei. 

− Durch die Versiegelung wird jedoch die Wärmeabstrahlung begünstigt und 
die Verdunstung eingeschränkt. Die dadurch verursachte thermische Be-
lastung bedingt ein ungünstigeres Kleinklima. 

− Der überplante Bereich erfährt eine geringfügige Verschlechterung der 
Luftqualität aufgrund der zusätzlichen Schadstoffemissionen durch den 
Anliegerverkehr. Mit einer wesentlichen Beeinträchtigung ist aufgrund des 
Planumfangs jedoch nicht zu rechnen. 

− Bei Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizan-
lagen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen durch Schadstoffemis-
sionen zu erwarten. 

− Durch die Bebauung der landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es künf-
tig in den angrenzenden Wohngebieten nicht mehr zu belästigenden Ge-
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ruchs- oder Staubemissionen. Durch die nördlich der Planung und im wei-
teren Umfeld verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflächen kann es auch 
weiterhin zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder Staubemissionen 
kommen. Diese müssen von den Anwohnern unentgeltlich akzeptiert und 
entschädigungslos hingenommen werden. 

− Die Neubebauung führt potenziell zu einem erhöhten CO2-Ausstoß. Insge-
samt sind von dem geplanten Baugebiet Treibhausgasemissionen jedoch 
nicht in einem Umfang zu erwarten, der sich in spürbarer Weise auf das 
Klima auswirken würde. Die kleinklimatischen Auswirkungen des Vorhabens 
werden sich bei Durchführung der Planung vor allem auf das Plangebiet 
und unmittelbar angrenzende Bereiche konzentrieren. Um die Emission von 
Treibhausgasen zu reduzieren, sollte wo immer möglich die Energieeffizi-
enz gesteigert und auf erneuerbare Energien und Elektromobile zurückge-
griffen werden. Aus diesem Grund wurde eine Festsetzung zur Installation 
von PV-Modulen aufgenommen (siehe Aufzählung unten). 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die 
entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft redu-
ziert werden. Es werden folgende grünordnerische Maßnahmen festge-
setzt: 

- Durch die Festsetzung, dass innerhalb der Fläche des 
allgemeinen Wohngebietes mindestens ein Laub-
baum und ein Strauch zu pflanzen sind, wird eine aus-
reichende Durchgrünung des Baugebietes gewähr-
leistet. Zudem verbessert sich hierdurch das Klein-
klima. 

- Zwischen Biotop und geplanter Bebauung wird eine 
private Grünfläche als Pufferzone und Ortsrandein-
grünung ohne bauliche Anlagen festgesetzt. Diese ist 
mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu 
bepflanzen. In nördliche und östliche Richtung wer-
den ebenfalls private Grünflächen mit derselben 
Zweckbestimmung festgesetzt. Auch diese sind mit 
Gehölzen zu bepflanzen. 

- Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen 
(Freiflächen) sind gärtnerisch als unversiegelte Vege-
tationsflächen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte 
Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weni-
ger als 90 % aufweisen (sogenannte Schottergärten), 
sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. 

- Auf den privaten Grundstücken sind auf den Dachflä-
chen von Hauptgebäuden Photovoltaikanlagen zu er-
richten. Die Vorschrift wird auch erfüllt, wenn die Er-
richtung von Photovoltaikanlagen auf Nebengebäu-
den oder sonstigen baulichen Anlagen auf demselben 
Grundstück sowie an der Außenfassade des Haupt-
gebäudes nachgewiesen wird. 
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− Eine Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels 
ist derzeit nicht erkennbar. Weitere Schutzmaßnahmen (z. B. Sonnen-
schutz/Kühlung an den Gebäuden; Vermeidung dunkler/stark abstrahlen-
der Bodenbeläge) sind von der privaten Bauherrschaft vorzusehen 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

  

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Betrieb von 
Baumaschinen 

Freiwerden von Staub und u. U. auch 
Schadstoffen (Verkehr, Unfälle) 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

mehr Wärmeabstrahlung, weniger 
Verdunstung, ungünstigeres Klein-
klima 

– – 

  Verlust des Weidegrünlands weniger Kaltluft – 

  Anlage von Grünflächen, Pflan-
zung von Gehölzen 

Verbesserung des Kleinklimas + 

  betriebsbedingt   

  Anliegerverkehr Verkehrsabgase – 

  
9.2.3.6  Schutzgut Landschaftsbild (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Durch die Errichtung neuer Baukörper erfährt das Landschaftsbild eine Be-
einträchtigung, weil bislang unversiegelte, landwirtschaftliche Nutzflächen 
in exponierter Ortsrandlage verloren gehen. Der Ortsrand wird nördlich in 
die freie Landschaft verlagert. 

− Die Gehölzbestände bleiben als ökologisch hochwertige und kulturland-
schaftlich bedeutende Elemente erhalten und vom Vorhaben unberührt. 

− Durch die Bebauung werden die Sichtbeziehungen nach Süden, Osten und 
Norden in die offene Landschaft beeinträchtigt. In westliche Himmelsrich-
tung ergibt sich aufgrund der fehlenden Einsehbarkeit keine Verschlechte-
rung. 

− Die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen zur Vermeidung und Mi-
nimierung tragen zu einer Reduktion der Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bei und sorgen für eine gewisse Ein- und Durchgrünung. Für die 
angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Ein-
buße an der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf 
die Grünfläche). Die getroffenen Festsetzungen und bauordnungsrechtli-
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chen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die be-
nachbarten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende 
Bebauung gut in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 

− Beeinträchtigungen auf die Naherholung können ausgeschlossen werden, 
da das Plangebiet keine Bedeutung hierfür besitzt. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die 
entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild redu-
ziert werden. Es werden folgende grünordnerische Maßnahmen festge-
setzt: 

- Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standort-
gerechte, heimische Bäume und Sträucher zu ver-
wenden. Dies wird durch die Festsetzung einer 
Pflanzliste gesichert. Einheimische Bäume und Sträu-
cher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinle-
bewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neophyti-
schen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

- Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanz-
liste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird auf 
max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf 
diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch eine 
Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermög-
licht werden, ohne dass Fehlentwicklungen hinsicht-
lich naturschutzfachlicher oder landschaftsästheti-
scher Belange zu erwarten sind. 

- Durch die Festsetzung, dass innerhalb der Fläche des 
allgemeinen Wohngebietes mindestens ein Laub-
baum und ein Strauch zu pflanzen sind, wird eine aus-
reichende Durchgrünung des Baugebietes gewähr-
leistet. 

- Zwischen Biotop und geplanter Bebauung wird eine 
private Grünfläche als Pufferzone und Ortsrandein-
grünung ohne bauliche Anlagen festgesetzt. Diese ist 
mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu 
bepflanzen. In nördliche und östliche Richtung wer-
den ebenfalls private Grünflächen mit derselben 
Zweckbestimmung festgesetzt. Auch diese sind mit 
Gehölzen zu bepflanzen. 

- Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen 
(Freiflächen) sind gärtnerisch als unversiegelte Vege-
tationsflächen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte 
Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weni-
ger als 90 % aufweisen (sogenannte Schottergärten), 
sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. 

- Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst 
naturnah gestaltet werden sowie aus gestalterischen 
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Gründen werden im Übergangsbereich zur freien 
Landschaft sowie in Bereichen, die an öffentliche Flä-
chen angrenzen, ausschließlich Laubgehölze zuge-
lassen. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein mittlerer Eingriff in das Schutzgut. 

  

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustelleneinrichtungen temporäre Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes v. a. bei größeren 
Baustellen 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

Ortsrandvorverlagerung – 

  Durchgrünung des Plangebietes, 
Ortsrandeingrünung 

Reduktion der Auswirkungen + 

  betriebsbedingt   

  Lichtemissionen Lichtabstrahlung in die umliegende 
Landschaft 

– 

  
9.2.3.7  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB): 

− Durch die Überbauung der Intensivweide geht diese als Ertragsflächen für 
die regionale Landwirtschaft verloren. Aufgrund der geringen Flächengröße 
und der im Umfeld verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflächen lässt 
sich keine existenzielle Gefährdung landwirtschaftlicher Betriebe ableiten. 

− Elemente mit Bedeutung für eine qualitätsvolle Freizeit- und Erholungsinf-
rastruktur sind vom Vorhaben nicht betroffen. Der westlich außerhalb des 
Geltungsbereichs hinter der Gehölzstruktur verlaufende Radweg des 
Wegenetzes des Landkreises (Freizeitwege-ID 14128) bleibt vom Vorhaben 
unberührt. Gleiches gilt für den östlich des überplanten Bereiches verlau-
fenden Wanderweg des Allgäu – Wanderwegenetzes (Freizeitwege-
ID 12716). 

− Die geschotterte Zufahrt von der "Illerstraße" kommend kann künftig nicht 
mehr von den Anwohnern als Wegeverbindung in nördliche Richtung zur 
offenen Landschaft genutzt werden, bspw. für Spaziergänge oder Gassi-
Runden. Im Umfeld der Planung verbleiben jedoch ausreichend Wegever-
bindungen, die hierfür genutzt werden können. 

− Der überplante Bereich erfährt eine geringfügige Verschlechterung der 
Luftqualität aufgrund der zusätzlichen Schadstoffemissionen durch den 
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Anliegerverkehr. Mit einer wesentlichen Beeinträchtigung ist aufgrund des 
Planumfangs jedoch nicht zu rechnen. 

− Durch die Bebauung der landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es künf-
tig in den angrenzenden Wohngebieten nicht mehr zu belästigenden Ge-
ruchs- oder Staubemissionen. Durch die nördlich der Planung und im wei-
teren Umfeld verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflächen kann es auch 
weiterhin zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder Staubemissionen 
kommen. Diese müssen von den Anwohnern unentgeltlich akzeptiert und 
entschädigungslos hingenommen werden. 

− Auf das Plangebiet wirken die Verkehrslärmimmissionen der westlich ver-
laufenden Bundestraße 19 sowie der Kreisstraße OA 1 ein. Aus diesem 
Grund wurden Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes festgesetzt (siehe Lärmschutzfestsetzung unter Zif-
fer 2.21). Hierdurch werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse gesichert (siehe schalltechnische Untersuchung der Sie-
ber Consult GmbH in der Fassung vom 14.07.2023).  

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die 
entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch reduziert wer-
den. Die bei den übrigen Schutzgütern aufgezählten, festgesetzten grün-
ordnerische Maßnahmen dienen direkt oder indirekt auch dem Menschen. 
Sie werden daher an dieser Stelle nicht nochmals aufgeführt. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein geringer in das Schutzgut. 

  

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 
pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Lieferung und 
Ablagerung von Baumaterial, Be-
trieb von Baumaschinen 

Belastung durch Lärm und Erschütte-
rungen, Freiwerden von Staub und 
u. U. auch Schadstoffen (Verkehr, 
Unfälle) 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

Schaffung zusätzlichen Wohnraums 
(für ortsansässige Bevölkerung) 

++ 

  Anlage von Grünflächen, Pflan-
zung von Gehölzen 

Verbesserung des Kleinklimas, Orts-
randeingrünung etc. 

+ 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Wohnnutzung (z. B. Frei-
zeitlärm) 

Belastung durch Verkehrslärm, Ver-
kehrsabgase 

– 

  

 



 

  
  

 Gemeinde Waltenhofen    1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" 
Textteil mit 82 Seiten, Fassung vom 16.01.2024 Seite 64 

9.2.3.8  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB): 

Da im überplanten Bereich nach jetzigem Kenntnisstand keine Kulturgüter vor-
handen sind, entsteht keine Beeinträchtigung. Sollten während der Bauaus-
führung, insbesondere bei Erdarbeiten und Arbeiten im Bereich von Keller, 
Gründung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) ent-
deckt werden, ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle 
Thierhaupten, bzw. die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde beim 
Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen. 

9.2.3.9  Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 
(Nr. 2b Buchstabe cc Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− In der Bauphase kann es temporär zu Lärmbelästigung sowie zu Belastun-
gen durch Staub, Gerüche und/oder Erschütterungen (z. B. durch Bauma-
schinen) kommen, die zeitweise die Wohnqualität in den angrenzenden, 
bereits bebauten Gebieten beeinträchtigen können. Erhebliche Beeinträch-
tigungen sind jedoch aufgrund der zeitlich begrenzten Dauer der Bauarbei-
ten, die zudem vorwiegend oder ausschließlich tagsüber (d. h. außerhalb 
des besonders empfindlichen Nachtzeitraums) stattfinden werden, nicht zu 
erwarten. 

− Schadstoffemissionen sind insbesondere infolge des zusätzlichen Ver-
kehrsaufkommens (Kfz-Abgase) sowie durch Heizanlagen in den neuen 
Gebäuden zu erwarten. In allen Fällen zählen Kohlenwasserstoffe, Kohlen-
stoffmonoxid und -dioxid sowie Stickoxide zu den wesentlichen potenziell 
umweltschädigenden Abgasbestandteilen; je nach Verbrennungsanlage 
können auch Schwefeloxide sowie Staub und Ruß relevant sein. Durch die 
Flächenneuversiegelung wird zudem die Wärmeabstrahlung begünstigt, so 
dass es zu einer geringfügigen Erhöhung der Lufttemperatur im Bereich der 
neuen Bebauung kommen kann. Siehe hierzu den Punkt "Schutzgut 
Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität". 

− Zu den Lärmemissionen aus dem Bereich des geplanten Gewerbegebietes: 
siehe die Ausführungen unter dem Punkt "Schutzgut Mensch" sowie die 
schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan. 

− Durch die nächtliche Beleuchtung des Wohngebietes kann es zu einer Lich-
tabstrahlung in die freie Landschaft kommen. Um die Stärke und den Ra-
dius der Lichtausstrahlung zu reduzieren, trifft der Bebauungsplan eine 
Festsetzung zu den zulässigen Lampentypen (z. B. nach unten gerichtete, 
in der Höhe begrenzte Leuchtkörper). 

− Negative Auswirkungen durch Erschütterungen, Wärme oder Strahlung 
sind aufgrund der Art des geplanten Baugebietes nicht zu erwarten.  

− Die durch den Bebauungsplan vorbereitete Bebauung lässt nicht erwarten, 
dass Staub, Gerüche, Erschütterungen oder Strahlungen in prüfungsrele-
vantem Umfang auftreten. 
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− In der Gesamtschau sind keine erheblichen Belästigungen durch die o.g. 
Wirkfaktoren auf angrenzende bewohnte Gebiete bzw. die im Umfeld le-
bende Tierwelt zu erwarten. 

9.2.3.10  Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e BauGB und Nr. 2b Buchstabe dd Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Als wesentliche Abfälle sind insbesondere recyclingfähige Verpackungen, 
organische Abfälle (Biomüll) sowie in Bezug auf Schadstoffe in der Regel 
unbedenklicher Haus- bzw. Restmüll zu erwarten. Anfallende Abfälle sind 
nach Kreislaufwirtschaftsgesetz vorrangig wiederzuverwerten (Recycling, 
energetische Verwertung, Verfüllung); falls dies nicht möglich ist, sind sie 
ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Die Entsorgung erfolgt über 
den Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK). In Bezug auf Bio-
müll wird die Anlage eines Komposts empfohlen. 

− Zur Entsorgung der Abwässer siehe den Punkt "Wasserwirtschaft". 

9.2.3.11  Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe (Nr. 2b Buchstabe gg 
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Ein erheblicher Schadstoffeintrag durch den Baustellenbetrieb ist im Falle 
einer Bebauung der derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht zu 
erwarten. Sofern die optimale Entsorgung der Bau- und Betriebsstoffe ge-
währleistet ist, mit Öl und Treibstoffen sachgerecht umgegangen wird und 
eine regelmäßige Wartung der Baufahrzeuge sowie ordnungsgemäße La-
gerung gewässergefährdender Stoffe erfolgt, können die baubedingten 
Auswirkungen als unerheblich eingestuft werden. 

− Für den Betrieb der geplanten Gebäude bzw. Anlagen regelt der Bebau-
ungsplan keine bestimmten Techniken und Stoffe, so dass zu deren Aus-
wirkungen keine genauen Angaben möglich sind. Aufgrund der Erfahrungen 
aus der Entwicklung der umliegenden Gewerbegebiete ist jedoch davon 
auszugehen, dass auch im vorliegenden Plangebiet nur allgemein ge-
bräuchliche Techniken und Stoffe eingesetzt werden, die den aktuellen 
einschlägigen Richtlinien und dem Stand der Technik entsprechen. 

− Für die Anlage der Gebäude und Außenanlagen (Zufahrten, Stellplätze 
usw.) werden voraussichtlich nur allgemein häufig verwendete Techniken 
und Stoffe, die den aktuellen einschlägigen Richtlinien und dem Stand der 
Technik entsprechen, angewandt bzw. eingesetzt, so dass keine erhebli-
chen Auswirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter zu erwarten 
sind. 

9.2.3.12  Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(z.B. durch Unfälle oder Katastrophen) (Nr. 2b Buchstabe ee Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen 
abzusehen. 
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9.2.3.13  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB): 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung ist die Erhöhung des An-
teils erneuerbarer Energien zur Gewinnung von Wärme oder Strom anzustre-
ben. Alternative Energiequellen können auf umweltschonende Weise einen 
Beitrag zur langfristigen Energieversorgung leisten. Die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie kann bei Gebäuden insbesondere durch eine kom-
pakte Bauweise (wenig Außenfläche im Vergleich zum beheizten Innenvolu-
men, flache Dachformen) sowie durch optimale Ausrichtung zur Sonne und 
eine gute Gebäudedämmung erzielt werden. 

− Aufgrund der Topografie ist eine Ausrichtung zukünftiger Baukörper zur na-
hezu optimalen Errichtung von Sonnenkollektoren in Ost-West-Ausrichtung 
möglich. 

− Auf den privaten Grundstücken sind auf den Dachflächen von Hauptgebäu-
den Photovoltaikanlagen zu errichten. Die Vorschrift wird auch erfüllt, wenn 
die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Nebengebäuden oder sonsti-
gen baulichen Anlagen auf demselben Grundstück sowie an der Außenfas-
sade des Hauptgebäudes nachgewiesen wird. Für die zukünftige Bauherr-
schaft stellt eine Photovoltaikanlage in der Regel auf lange Sicht eine wirt-
schaftliche Investition dar, so dass die anfänglichen Mehrkosten mit Blick 
auf die angestrebten Klimaschutzziele vertretbar erscheinen. 

− Die Nutzung von Erdwärme ist möglich, aber bisher nicht vorgesehen. 

9.2.3.14  Kumulierungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Be-
zug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 
oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen (Nr. 2b Buchstabe ee Anlage 
zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Vorhaben bzw. Planun-
gen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht anzunehmen. Darüber hinaus 
sind keine kumulierenden Wirkungen in Bezug auf andere Schutzgüter zu er-
warten. 

9.2.3.15  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflan-
zen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Na-
tura 2000-Gebiete, Mensch, Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB): 

Im vorliegenden Planungsfall sind keine erheblichen Effekte aufgrund von 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu erwarten. 

  
9.2.4  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a 
BauGB, Konzept zur Grünordnung (Nr. 2c Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 
BauGB): 

9.2.4.1  Die Abarbeitung der Ausgleichspflicht erfolgt auf der Grundlage des Leitfa-
dens "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" zur Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwick-
lung und Umweltfragen (Fortschreibung 2021). 
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Die in diesem Leitfaden aufgeführte Checkliste (Punkt 3.2, Abbildung 5) kann 
nicht in allen Fragen mit "ja" beantwortet werden. Daher wird das Regelver-
fahren (Vorgehen in fünf Arbeitsschritten gem. Punkt 3.3, Abbildung 6) wie 
nachfolgend dargelegt angewandt. 

9.2.4.2  Die Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft (Bestandsaufnahme) 
erfolgt anhand der Matrix Abb. 8 in Verbindung mit den Listen 1a bis 1c der 
Anlage 1 des o.g. Leitfadens wie folgt: 

9.2.4.3  Schutzgut Arten und Lebensräume: 

Der überwiegende Teil des Plangebietes besteht aus Intensivgrünland (Wei-
deflächen) und Verkehrsflächen (befestigt, aber zumindest teilweise wasser-
durchlässig). Für diese Bereiche ergibt sich eine Teilzuordnung zur Liste 1 a, 
geringe Bedeutung. 

Für das im Gebiet vorkommenden Feldgehölz junger Ausprägung ergibt sich 
eine Teilzuordnung zur Liste 1 b, mittlere Bedeutung. 

9.2.4.4  Schutzgut Boden: 

Es handelt sich weitestgehend um unbeeinflussten bzw. geringfügig verän-
derten naturnahen Bodenaufbau. Es ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung 
zur Liste 1 c, hohe Bedeutung. 

Lediglich für die Bereiche der befestigten Verkehrsflächen (befestigt, aber zu-
mindest teilweise wasserdurchlässig) ergibt sich eine Teilzuordnung zur 
Liste 1 b, mittlere Bedeutung. 

9.2.4.5  Schutzgut Wasser: 

Es handelt sich um Flächen mit hohem, intaktem Grundwasserflurabstand. Es 
ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung zur Liste 1 b, mittlere Bedeutung. 

9.2.4.6  Schutzgut Klima und Luft: 

Es handelt sich um Flächen mit Klimaausgleichsfunktion für besiedelte Berei-
che. Es ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung zur Liste 1 c, hohe Bedeutung. 

9.2.4.7  Schutzgut Landschaftsbild: 

Es handelt sich um bisherige Ortsrandbereiche mit bestehenden eingewach-
senen Eingrünungsstrukturen. Es ergibt sich hieraus eine Teilzuordnung zur 
Liste 1 b, mittlere Bedeutung. 

9.2.4.8  Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft dienen folgende Maßnahmen (Konzept zur Grünordnung): 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, heimische 
Bäume und Sträucher zu verwenden. Dies wird durch die Festsetzung einer 
Pflanzliste gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grund-
lage vieler Nahrungsketten und dienen der Erhaltung des Lebensraumes 
für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neophytischen Zierge-
hölzen vorgezogen werden. 
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− Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind 
(z. B Ziersträucher), wird auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. 
Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch eine Bepflanzung mit 
nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklun-
gen hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Be-
lange zu erwarten sind. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im 
Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung zur Bekämpfung 
der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 
1985 S. 2551, zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 
10.10.2012, BGBl. I S. 2113) genannten. Ausnahmsweise sind solche Obst-
baumsorten zulässig, die nicht oder nur in geringem Maße Überträger für 
die o. g. Erkrankungen sind. 

− Durch die Festsetzung, dass innerhalb der Fläche des allgemeinen Wohn-
gebietes mindestens ein Laubbaum und ein Strauch zu pflanzen sind, wird 
eine ausreichende Durchgrünung des Baugebietes gewährleistet. Zudem 
verbessert sich hierdurch der Lebensraumwert der Flächen für siedlungs-
typische Tierarten. 

− Zwischen Biotop und geplanter Bebauung wird eine private Grünfläche als 
Pufferzone und Ortsrandeingrünung ohne bauliche Anlagen festgesetzt. 
Diese ist mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. In 
nördliche und östliche Richtung werden ebenfalls private Grünflächen mit 
derselben Zweckbestimmung festgesetzt. Auch diese sind mit Gehölzen zu 
bepflanzen. 

− Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen (Freiflächen) sind gärtne-
risch als unversiegelte Vegetationsflächen anzulegen, zu pflegen und dau-
erhaft zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte Flächen, die 
einen Pflanzendeckungsgrad von weniger als 90 % aufweisen (sogenannte 
Schottergärten), sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. 

− Auf den privaten Grundstücken sind auf den Dachflächen von Hauptgebäu-
den Photovoltaikanlagen zu errichten. Die Vorschrift wird auch erfüllt, wenn 
die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Nebengebäuden oder sonsti-
gen baulichen Anlagen auf demselben Grundstück sowie an der Außenfas-
sade des Hauptgebäudes nachgewiesen wird. 

− Durch eine Pflanzbindung im Bereich des geschützten Biotops wird dessen 
dauerhafter Erhalt gewährleistet. 

− Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet wer-
den sowie aus gestalterischen Gründen werden im Übergangsbereich zur 
freien Landschaft sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angren-
zen, ausschließlich Laubgehölze zugelassen. 

− Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. 
untergeordnete Wege auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, 
um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens weitestgehend zu erhalten 
und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch die 
Versiegelung zu minimieren. 
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− Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruk-
tive Elemente, die großflächig mit Niederschlagswasser in Berührung kom-
men, zum Schutz des Bodens und des Grundwassers ausgeschlossen. 

− Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass für die Außenbe-
leuchtung nur mit Lichtstrahl nach unten gerichtete, vollständig insekten-
dicht eingekofferte (staubdichte) LED-Lampen oder nach dem Stand der 
Technik vergleichbare insektenschonende Lampentypen mit einer max. 
Lichtpunkthöhe von 4,50 m über der Geländeoberkante zulässig sind, wel-
che ein bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht (Farbtemperatur klei-
ner/gleich 2.700 Kelvin) mit geringem UV- und Blauanteil aufweisen. Um 
eine nächtliche Beleuchtung des Biotops zu vermeiden, dürfen auf der 
Westseite des Gebäudes keine Beleuchtungen angebracht werden. 

− Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, 
sind nur solche Photovoltaikmodule zulässig, die einen Brechungsindex 
≤ 1,26 aufweisen. Dieser liegt damit signifikant unter dem Brechungsindex 
von Wasser mit 1,33. Somit wäre ausgeschlossen, dass Wasserinsekten die 
Module mit Wasser verwechseln. 

− Um die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen zu erhalten, müs-
sen der Einfriedung dienende bauliche Anlagen (z. B. Zäune, Schiebetor) 
mit Ausnahme erforderlicher Punktfundamente zur Geländeoberkante hin 
einen Höhenabstand von mind. 0,15 m aufweisen. 

  
9.2.4.9  Das Ermitteln des Umfangs der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt 

anhand der Matrix Abb. 8 des o.g. Leitfadens: 

 
Ausgleichs- 

bedarf 
= Eingriffs- 

fläche (m²) 
x Wertpunkte  

BNT 
x 

Beeinträchti-
gungsfaktor 
(GRZ oder 1) 

– Planungs- 
faktor 

  
9.2.4.10  In den Bereichen mit geringer Bedeutung der Biotop- und Nutzungstypen wird 

der Ausgleich über den Wert von 3 WP/m² und die Multiplikation mit dem Be-
einträchtigungsfaktor von 1,0 als Indikator der Eingriffsschwere ermittelt. Die 
festgesetzte Grundfläche inklusive Überschreitungsmöglichkeit ist hierfür die 
Grundlage. 

9.2.4.11  Der Ausgleichsbedarf wurde wie folgt ermittelt: 

  

 Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Bezeichnung Fläche (m²) Bewertung 
(WP) 

Eingriffsfaktor 
(GRZ) / 

Aufwertung 

Ausgleichs- 
bedarf (WP) 

 Verkehrsflächen 
(befestigt)* 

104 3 - - 

 Verkehrsflächen 
(befestigt) 

405 3 1,0 1.215 
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 Intensivweide* 21 3 - - 

 Intensivweide (Straße) 93 3 1,0 279 

 Intensivweide (WA) 656 3 0,3 590 

 Intensivweide 
(Feldgehölz)** 

342 3 3 - 1.026 

 Feldgehölz 591 8 - - 

 Summe 2.212  1.058 

 * Festgesetztes Verkehrsbegleitgrün (Bewertung bleibt unverändert) 
** Feldgehölze mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, junge Ausprägung 

 
 

 

 Planungsfaktor Begründung Sicherung 

 Verwendung versickerungs-
fähiger Beläge 

Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bo-
dens durch Verwendung versicherungsfähi-
ger Beläge 

Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB 
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 Beschränkung Beleuchtung 
und PV-Anlagen 

Verringerung möglicher Beeinträchtigungen 
durch Lockwirkung oder optische Störungen 
der Fauna im Umfeld der Planung 

Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB 

 Pflanzungen auf den priva-
ten Grundstücken 

Naturnahe Gestaltung der unbebauten Berei-
che der privaten Grundstücke, Schaffung von 
Ersatzlebensräumen, Verringerung der Wir-
kungen auf umliegende Lebensräume, Ver-
besserung des Kleinklimas, Einbindung des 
Baugebietes in die Landschaft 

Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 
Nr. 25a BauGB 

 Summe (max. 20 %)  15 % 

  

 Summe Ausgleichsbedarf (Wertpunkte) 900 

  
9.2.4.12  Der Ausgleichsbedarf von 900 Wertpunkten muss an anderer Stelle erbracht 

werden. Für den Nachweis des Ausgleichs werden bereits generierte Öko-
punkte erworben. Der Ausgleichsbedarf wird nach dem Leitfaden "Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft" in Wertpunkten und nicht in Ökopunkten 
angegeben. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise zur Ermittlung des Ein-
griffs bzw. der Aufwertung einer Ausgleichsmaßnahme (Bestand – Planung), 
kann der Bedarf an Wertpunkten 1:1 in Ökopunkte übersetzt werden. Es sind 
also 900 Ökopunkte erforderlich. Der Kauf der Ökopunkte wird rechtzeitig vor 
Fassung des Satzungsbeschlusses nachgewiesen. 

9.2.4.15  Die Schutzgüter Boden und Fläche, Wasser und Klima und Luft werden durch 
die Ausgleichsmaßnahme ebenfalls ausreichend berücksichtigt. 

9.2.4.16  Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild wird durch die inter-
nen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (siehe hierzu Ziffer 8.2.4.8) 
ebenfalls ausgeglichen. 

9.2.4.17  Ergebnis: Nach Abarbeitung der Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB und der 
Erstellung des Konzeptes zur Grünordnung wird der Eingriff vollständig durch 
den Kauf von Ökopunkten ausgeglichen. 

  
9.2.5  Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Nr. 2d Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 

BauGB) 

9.2.5.1  Die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbau-
flächen zur Deckung des kommunalen Wohnbedarfs der ortsansässigen Be-
völkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der Gemeindeverwal-
tung konkrete Anfragen registriert. Ohne die Aufstellung des Bebauungspla-
nes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage gerecht zu werden. 
Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd ein-
zugreifen. 
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9.2.6  Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der 
Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind (Nr. 2e Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) 

9.2.6.1  Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
gegeben. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Natura 2000-Gebiete, Biologische 
Vielfalt, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sach-
güter durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind daher nicht zu erwarten. 

  
9.3  Zusätzliche Angaben (Nr. 3 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

9.3.1  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind (Nr. 3a Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB): 

9.3.1.1  Verwendete Leitfäden und Regelwerke: 

− Eingriffsregelung in der Bauleitplanung – "Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft" des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen (Fortschreibung 2021). 

− Das Schutzgut Boden in der Planung. Bewertung natürlicher Bodenfunkti-
onen und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren. Heraus-
gegeben vom Bayerischen Geologischen Landesamt und Bayerischen Lan-
desamt für Umweltschutz (2003) 

9.3.1.2  Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben (z.B. technische Lü-
cken oder fehlende Kenntnisse): Es liegen keine genauen Informationen zu 
den geologischen und hydrologischen Gegebenheiten sowie zur Beschaffen-
heit des Baugrunds vor. 

  
9.3.2  Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf 

die Umwelt bei der Durchführung der Planung (Nr. 3b Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB, § 4c BauGB): 

9.3.2.1  Um bei der Durchführung der 1. Erweiterung des Bebauungsplans unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln, sieht die Ge-
meinde als Überwachungsmaßnahmen vor, die Herstellung und ordnungsge-
mäße Entwicklung der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen und Aus-
gleichsmaßnahmen ein Jahr nach Erlangen der Rechtskraft zu überprüfen und 
diese Überprüfung im Anschluss alle fünf Jahre zu wiederholen. Da die Ge-
meinde darüber hinaus kein eigenständiges Umweltüberwachungssystem be-
treibt, ist sie ggf. auf entsprechende Informationen der zuständigen Umwelt-
behörden angewiesen. 

 

  



 

  
  

 Gemeinde Waltenhofen    1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" 
Textteil mit 82 Seiten, Fassung vom 16.01.2024 Seite 73 

9.3.3  Zusammenfassung (Nr. 3c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

9.3.3.1  Durch die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" wird ein all-
gemeines Wohngebiet ausgewiesen. 

9.3.3.2  Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand des Ortsteiles "Martinszell", süd-
westlich des Hauptortes Waltenhofen. Der Geltungsbereich umfasst die ge-
schotterte Zufahrt zum Plangebiet von der "Illerstraße" kommend. Der Bereich 
des geplanten Wohngebäudes wird überwiegend als Weide genutzt. Westlich 
liegt ein Gehölzbestand, welcher sich aus standortheimischen Sträuchern und 
jungen Bäumen zusammensetzt und als Biotop geschützt ist (siehe Zif-
fer 8.1.2.4). Die Gehölzbestände nordöstlich außerhalb des Geltungsbereiches 
sind ebenfalls Teilflächen des Biotops. Beide Teilflächen verlaufen linear in 
nördliche Richtung und Rahmen auch außerhalb des Plangebietes das dazwi-
schen liegende Grünland ein. Südwestlich grenzt Bestandsbebauung an das 
Plangebiet. Südöstlich stockt ein Gehölzbestand. Hinter diesem ist weitere 
Bestandsbebauung vorhanden. Westlich des überplanten Gebietes verläuft 
die "Illerstraße", jenseits davon die Bundesstraße 19. 

9.3.3.3  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung eines "Allgemei-
nen Wohngebietes (WA)" zur Deckung des gemeindlichen Wohnraumbedarfs. 

9.3.3.4  Wesentliche Festsetzungen der 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Mar-
tinszell-Nord" sind die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes mit einer 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3, maximalen Gebäudehöhen von 
745,40 m ü. NHN, einer EFH von 734,40 m ü. NHN, privaten Grünflächen im 
Westen, Norden und Osten und zu pflanzenden Gehölzen innerhalb diesen. 
Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege sind mit wasser-
durchlässigen Belägen auszuführen. 

9.3.3.5  Das nächstgelegene FFH-Gebiet "Werdensteiner Moos" (ID 8327-303) liegt 
südwestlich in über einen Kilometer Entfernung. Bei Berücksichtigung der 
festgesetzten Minimierungsmaßnahmen der guten naturschutzfachlichen 
Praxis (bspw. Ein- und Durchgrünung, insektenschonende Außenbeleuchtung 
und Reduktion der Reflektion von Photovoltaikanlagen) sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des oben genannten FFH-Ge-
bietes nicht zu erwarten. Eine FFH-Vorabschätzung bzw. eine weitere Ver-
träglichkeitsprüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht erforderlich. 

Westlich innerhalb des Geltungsbereiches liegt eine Teilflächen des gemäß 
§ 30 BNatSchG geschützten Biotops "Hecken und Feldgehölze bei Martins-
zell" (Biotop-Nr. 8327-0242, Teilfläche –001). Östlich und südwestlich außer-
halb liegen die Teilflächen –003, –005 und –006. 

Südöstlich bzw. östlich unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzend liegt 
eine bestehende Ausgleichs- und Ersatzfläche (ÖFK-Lfd-Nr. 141407). 

Das Plangebiet befindet sich in keinem bestehenden oder geplanten, öffent-
lichen Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen Vor-
ranggebiet Wasserversorgung. 

Darüber hinaus sind keine weiteren geschützten Bestandteile von Natur und 
Landschaft betroffen. 
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9.3.3.6  Die Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB erfolgt nach dem Re-
gelverfahren des Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen. 

Der nach Berücksichtigung der planinternen Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen verbleibende Ausgleichsbedarf von 900 Wertpunkten muss an 
anderer Stelle erbracht werden. Für den Nachweis des Ausgleichs werden be-
reits generierte Ökopunkte erworben. Der Ausgleichsbedarf wird nach dem 
Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in Wertpunkten und 
nicht in Ökopunkten angegeben. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise zur 
Ermittlung des Eingriffs bzw. der Aufwertung einer Ausgleichsmaßnahme (Be-
stand – Planung), kann der Bedarf an Wertpunkten 1:1 in Ökopunkte übersetzt 
werden. Es sind also 900 Ökopunkte erforderlich. Der Kauf der Ökopunkte wird 
rechtzeitig vor Fassung des Satzungsbeschlusses nachgewiesen. 

9.3.3.7  Bei Nichtdurchführung der Planung wird die überplante Fläche voraussichtlich 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt und in ihrer Funktion für den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild in ähnlichem Maße bestehen bleiben. Verände-
rungen, die sich unabhängig von der vorliegenden Planung ergeben, können 
jedoch nicht abschließend bestimmt werden. 

9.3.3.8  Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben für den Umweltbe-
richt lagen insofern vor, dass es keine detaillierten Informationen/Datengrund-
lagen zu den geologischen und hydrologischen Verhältnissen sowie zur Be-
schaffenheit des Baugrunds gibt. 

  
9.3.4  Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen 

und Bewertungen herangezogen wurden (Nr. 3d Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB): 

9.3.4.1  Allgemeine Quellen: 

− Fachgesetze siehe Abschnitt 1 "Rechtsgrundlagen" 

− Regionalplan der Region Allgäu 

− Klimadaten von climate-data.org 

− Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz (Fin-Web Onlineviewer) 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

− BayernAtlas des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Hei-
mat (Onlinekarten zu den Themen Lärm, Natur, Wasser, Denkmäler, Regio-
nalplanung, Naturgefahren, Freizeitangebote und Bodenschätzung) 

− UmweltAtlas Bayern des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Onlinekar-
ten zu den Themen Geologie, Boden, Gewässer und Naturgefahren) 

9.3.4.2  Verwendete projektspezifische Daten und Information: 

− Ortseinsicht durch den Verfasser mit Fotodokumentation 

− Luftbilder (Google, Gemeinde…) 

− Flächennutzungsplan der Gemeinde Waltenhofen 
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− Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK (Reichsbodenschätzung) 

− Schalltechnische Untersuchung der Sieber Consult GmbH zur 1. Erweite-
rung des Bebauungsplanes "Martinszell-Nord" in der Fassung vom 
14.07.2023 

− "Prüfung auf die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 
BNatSchG für die besonderen und streng geschützten Tierarten" der 
meixner Stadtentwicklung GmbH in der Fassung vom 07.11.2022 

− "Artenschutzrechtliches Kurzgutachten zum Vorkommen von Brutvogelar-
ten im Bereich der geplanten Erweiterung des Bebauungsplans Martinszell-
Nord" von Dipl. Biologe Kilian Weixler (Büro für faunistische Untersuchun-
gen und Fachgutachten) in der Fassung vom 17.07.2023 
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10  Begründung – Bauordnungsrechtlicher 
Teil  

  

10.1  Örtliche Bauvorschriften 

10.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

10.1.1.1  Die Dachform für den Hauptbaukörper beschränkt sich auf das Satteldach. 
Diese Dachform entspricht den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die 
bestehenden Gebäude im angrenzenden Bereich weisen insgesamt eine ho-
mogene Dachlandschaft auf, bei der das Satteldach eine prägende Rolle 
spielt. Dieses einheitliche Erscheinungsbild aufzugeben, würde somit den bis-
herigen Entwicklungsvorstellungen widersprechen. Da die neu geplante 
Wohnbebauung zu der vorhandenen Siedlungsstruktur hinzutreten soll, ohne 
als Fremdkörper zu erscheinen, ist eine prägende Wirkung von Satteldächern 
von besonderer Bedeutung. Für Garagen und Carports sind generell andere 
Dachformen zulässig, um eine zeitgemäße Ausführung dieser untergeordne-
ten Baukörper zu ermöglichen. 

10.1.1.2  Das Spektrum für Dachneigungen entspricht den ortsüblichen und land-
schaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen ist die Möglichkeit 
ausgeschlossen, dass Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen 
könnten. 

10.1.1.3  Durch die Vorschriften zur parallelen Montage von Solar- und Photovoltaikan-
lagen auf geneigten Dächern soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf 
den Außenbetrachter vermieden werden. Die getroffene Regelung schließt 
eine effiziente Nutzung der Anlagen nicht aus. Der angeführte Abstand bis 
max. 0,40 m ist zwischen Oberkante Dachhaut und Oberkante Solar- bzw. 
Photovoltaikanlage zu messen. 

10.1.1.4  Das Regelungskonzept für Gebäudeanbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) 
und Dachaufbauten beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Ab-
ständen dieser Bauteile. Eine Koppelung mit der Gebäudelänge wird dabei 
vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht eindeutig definierbar 
und damit bestimmbar ist.  

 Das Regelungskonzept für Gebäudeanbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) 
und Dachaufbauten beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Ab-
ständen dieser Bauteile. Eine Koppelung mit der Gebäudelänge wird dabei 
vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht eindeutig definierbar 
und damit bestimmbar ist.  

10.1.1.5  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Ge-
bäudehöhe sind Vorgaben zur Gesamt-Gebäudehöhe ausreichend. 

10.1.1.6  Die Vorschriften über Materialien und Farben für die Dacheindeckung, orien-
tieren sich einerseits an den umliegenden, landschaftsgebundenen Baufor-
men. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend gestalte-
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rischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun so-
wie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Ge-
samtbild des Ortes. Die Farben entsprechen dem bisherigen Gebäudebestand 
im Bereich der bestehenden Siedlung nördlich des Plangebietes. Die Farben 
fügen sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation 
ein. 

10.1.1.7  Auf die Festsetzung eines Längen-/Breitenverhältnisses für die Baukörper 
wird verzichtet. Aus den o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug aufgrund 
der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugsgrößen in Frage gestellt. 

  
10.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Bau-

grundstücke) 

10.1.2.1  Die Einschränkung von Geländeveränderungen dient dazu, eine homogene 
und zusammenhängend gestaltete Situation entstehen zu lassen. Der Cha-
rakter des ursprünglichen Geländes soll dabei ablesbar bleiben. Dabei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass geringe Geländeveränderungen erforderlich 
sein werden, um ein Einfügen der Gebäude in die schwierige Geländesituation 
vor Ort zu ermöglichen. Der angeführte Maximalwert zur Geländeabtrag bzw. 
Geländeauftrag kann nur ausgeschöpft werden, sofern die anderen Vorschrif-
ten zu diesem Punkt eingehalten sind. Die Maximalausschöpfung dürfte daher 
den Ausnahmefall darstellen. 

10.1.2.2  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Aus-
schluss von stark trennenden Elementen erforderlich. Einfriedungen sind des-
halb in einer möglichst durchlässigen Bauweise auszuführen. Gleiches gilt 
auch für Stützmauern.  

10.1.2.3  Die Regelung von Stützkonstruktion dient dazu, ein geordnetes Ortsbild zu 
sichern und nachbarschaftliche Konflikte zu vermeiden. Der Abstand der 
Stützkonstruktion wirkt als gestalterische Element auf das Ortsbild ein. Ge-
rade nah zur Straße stehende "tote Stützmauern" können eine erdrückende 
Wirkung haben und dadurch die städtebauliche Entwicklung negativ beein-
flussen. Außerdem dient der einzuhaltende Abstand zur Verkehrsfläche der 
Vermeidung einer Beeinträchtigung der Durchführung des Winterdienstes so-
wie in gewissem Maße auch der Verkehrssicherheit. 

10.1.2.4  Mit Begrünung der Stützkonstruktionen ist entweder eine Bepflanzung der 
Zwischenräume (z.B. der Trockensteinmauern= Mauerwerk aus Bruch- bzw. 
Natursteinen, das ohne Zuhilfenahme von Mörtel errichtet wird) bzw. eine Be-
pflanzung vor oder oberhalb der Stützkonstruktion (z.B. Rank-pflanzen, die 
das Drahtgeflecht der Gabionen als Rankhilfe nutzen) mit dafür geeigneten 
Pflanzen gemeint. Diese ist dauerhaft zu erhalten. 
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11  Begründung – Sonstiges  
  

11.1  Umsetzung der Planung 

11.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

11.1.1.1  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

11.1.1.2  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstückstausch, Umlegung) sind nicht er-
forderlich und nicht geplant. 

 
11.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

11.1.2.1  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf 
Grund der begrenzten Größe der zu bebauenden Flächen nicht erkennbar. Die 
infrastrukturellen Einrichtungen sind geeignet, die zusätzlichen Einwohner 
bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  
11.2  Erschließungsrelevante Daten 

11.2.1  Kennwerte 

11.2.1.1  Fläche des Geltungsbereiches: 0,22 ha 

11.2.1.2  Flächenanteile: 

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtflä-

che 

 Bauflächen als WA 0,07  31,8 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen  0,06  27,3 %  

 Private Grünflächen 0,09  40,9 %  

 

11.2.2  Erschließung 

11.2.2.1  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Abwasserverband Kempten 

11.2.2.2  Wasserversorgung durch Anschluss an: Zweckverband Fernwasserversor-
gung, Oberes Allgäu 

11.2.2.3  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung 
der Wasserleitungen in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hyd-
ranten sichergestellt.  

11.2.2.4  Stromversorgung durch Anschluss an: Allgäuer Überlandwerk GmbH 

11.2.2.5  Gasversorgung durch: Erdgas Schwaben Kempten-Oberallgäu GmbH EKO, 
Betriebsstelle Kempten 
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11.2.2.6  Müllentsorgung durch: Zweckverband für Abfallwirtschaft 

 
11.3  Zusätzliche Informationen 

11.3.1  Planänderungen 

11.3.1.1  Bei der Planänderung vom 16.01.2024 fanden die Überlegungen und Abwä-
gungen aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 24.01.2024 wie folgt 
Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde be-
reits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 
16.01.204) zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die 
in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im Rah-
men der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Ent-
wurfsfassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführ-
liche Abwägungen sind im Sitzungsprotokoll der Sitzung des Gemeinderates 
bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 
24.01.2024 enthalten): 

 − Ergänzung der Festsetzung unter Ziffer 2.14 (Installation von Photovoltaik-
anlagen)  

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

 








